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Gemeinde 
Unterschneidheim Amtsblatt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit Ostern verbinden wir viele Begriffe, 
die in uns ein gutes Gefühl erzeugen:

Frühling – Wärme – neues Leben – Hoffnung – Zuversicht ...

Ich wünsche uns allen, dass wir auch über die Osterfeiertage 
hinaus diese Gefühle in uns weitertragen und weitergeben.

In diesem Sinne � ohe Ostertage, 
schöne Stunden mit Ihrer Fami� e 

und ein paar Tage der Ruhe und Entspannung.
Herzliche Ostergrüße

Ihr
Johannes Joas
Bürgermeister

Frohe Ostern
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Bereitschaftsdienste

Notarzt (lebensbedrohliche Notfälle)  112

Krankentransporte  07361/19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (allgemein,- 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst): 116117 
(Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kos-
tenfreien Rufnummer 116117 oder online über das „Patienten-
Navi“ unter www.116117.de 

docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsemp-
fehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt 
zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.
Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Aalen 
am Ostalbklinikum
Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten (keine Terminvereinbarung):
Montag 18.00 – 21.00 Uhr 
Dienstag  18.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch  16.00 – 21.00 Uhr
Donnerstag  18.00 – 21.00 Uhr
Freitag  16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen  8.00 - 21.00 Uhr
Weitere Information: In der Allgemeinärztlichen Bereitschafts-
praxis Aalen wird zusätzlich ein fachärztlicher Dienst angeboten. 
Kinderärztlicher Dienst 
Samstag 9.00 – 20.00 Uhr.
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Schwäbisch Gmünd
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Str. 85 • 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 8.00 – 20.00 Uhr.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 0761/12012000

Feuerwehr  112

Standorte De� brillatoren

Die Standorte in unserer Gemeinde:
UNTERSCHNEIDHEIM
• Rathaus Unterschneidheim, Ziegelhütte 25 (zu den Öffnungs-

zeiten), Garderobe EG
• Bop� nger Bank Sechta-Ries eG, Badstraße 3, Unterschneid-

heim, Windfang
• Sporthalle Unterschneidheim, Ziegelhütte 31, Regieraum
GEISLINGEN
• Alte Schule, Flurstraße 14, am Eingang
UNTERWILFLINGEN
• Dorfgemeinschaftshaus, Krautgarten 12, am Eingang
WALXHEIM
• Dorfhaus Walxheim, Pfarrgasse 10, am Eingang
ZÖBINGEN
• Feuerwehr, Kirchenstraße 32, am Eingang
• Gemeindehalle, Tulpenstraße 25, am Eingang neben der 

Glasfassade
• Vereinsheim FSV Zöbingen, Gänswasen 5 (nur bei Betrieb), 

Innenbereich
ZIPPLINGEN
• Rathaus Zipplingen, Dorfplatz 1, Windfang
• Turnhalle, Schulstraße 5, am Haupteingang
• Dorfschenke Wössingen, Haus Nr. 25, am Eingang
•  Alte Schule Sechtenhausen, Haus Nr. 13, am Eingang

Störungsnummern

Wasserwerk Wört
Bei Störungen bitte beim Wasserwerk Wört anrufen,
Telefon 07964/33177-20
Für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR in Ellwangen
Gas:  07961/9336-1402
Strom:  07961/9336-1401

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Am Fr., 03.04.2026
Schloss-Apotheke, Obere Straße 5, 
91744 Weiltingen, Tel. 09853/223
Am Sa., 04.04.2026
Stadt-Apotheke Lauchheim, Hauptstraße 49, 
73466 Lauchheim, Tel. 07363/5147
Apotheke vor den Toren, Königsbergerstraße 4, 
91550 Dinkelsbühl, Tel. 09851/589324
Am So., 05.04.2026
Apotheke am Deininger Tor, Deininger Straße 15, 
86720 Nördlingen, Tel. 09081/29770
Am Mo., 06.04.2026
Schulhaus-Apotheke, Hauptstraße 14, 
86738 Deiningen, Tel. 09081/290660
Apotheke im Ärztezentrum Ellwangen, Karlstraße 1, 
73479 Ellwangen (Jagst), Tel. 07961/9332010 
Immer aktuelle Notdienste der Apotheken 
in Baden-Württemberg: 
https://www.lak-bw.de/buergerservice/apothe-
kennotdienst/umkreissuche
Der Apotheken-Notdienst� nder
Handy:  22833 (max. 69 ct/Min/SMS)
Festnetz:  0800/0022833 (kostenlos)

Abfallentsorgung

Bitte entnehmen Sie die Abfuhrtermine aus dem Abfallkalender, 
der Ihnen mit dem Abfallgebührenbescheid von der GOA zu-
gesandt wurde.

Wertstoffhof
Bauhof in Unterschneidheim, Walxheimer Straße
Öffnungszeiten
Dienstag und Freitag
April bis Oktober  15.00 Uhr – 18.00 Uhr
November bis März  15.00 Uhr – 17.00 Uhr
Samstag 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

Erddeponie Zöbingen
Bitte melden Sie sich bei Herrn Thorwarth vom Bauhof, 
Tel. 0173/6976513.

Deponie Reutehau
Tel. 07965/9006-0
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 7.30 Uhr – 16.30 Uhr
Samstag 8.00 Uhr – 13.00 Uhr
(Kleinanlieferungen aus privaten Haushalten bis zu 3 m3; 
samstags keine gewerblichen Anlieferungen)
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Bericht aus der Sitzung des Gemeinderats 
vom 23.03.2026
Ein nicht öffentlicher Tagesordnungspunkt ging voraus.
2. Sanierungsgebiet „Neue Mitte“ Unterschneidheim;
  hier: Aktueller Sachstandsbericht und Entscheidung über 

den Fußgängersteg
  In der Wagnergasse wird im März 2026 der Endbelag durch 

die Fa. Bortolazzi aufgebracht. 

Herausgeber: Gemeinde Unterschneidheim. Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungsberichte der Gemeinde 
und anderer Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung Unterschneidheim ist Bürgermeister Joas oder sein Vertreter im Amt, für den 
übrigen Inhalt der jeweilige Auftraggeber.

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 Blaufelden, Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 0 79 53/98 01-90.

Amtliche Bekanntmachungen

Für die Ausgabe des Mitteilungsblattes in der KW 15 
(6.4. bis 11.4.2026) wird der Redaktionsschluss wegen 
des Feiertags Ostermontag auf

Donnerstag, 2. April 2026, 10.00 Uhr,
vorverlegt. 

Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung! 
Vorverlegter Redaktionsschluss

Seniorenprogramm Ü60

Autorenlesung
mit Gina Mayer,
Spiegel-Bestseller-Autorin:
„Der Kuckuck“
am Donnerstag, 23. April 2026

Hinweis:
Diese Autorenlesung ist für unsere 
Seniorinnen und Senioren im Rah-
men des Ü60-Seniorenprogramms. 
Die Lesung am 22.04.2026 abends 
� ndet im Rahmen der Rieser Kul-
turtage 2026 statt.
Tauchen Sie ein in die Welt von Gina
Mayer, deren Mutter in Zipplingen auf-
gewachsen ist.
In ihrer mitreißenden Lesung stellt sie 
ihren Roman „Der Kuckuck“ vor, eine 
bewegende Geschichte aus dem 

Nördlinger Ries, die Spannung, Empathie und eindrucksvolle 
Charaktere vereint.

Was Sie erwartet:
• Eine persönliche

Lesung aus
„Der Kuckuck“.

• Spannende Einblicke in 
Hintergrund, Charakte-
re und Entstehung des 
Romans.

• Eine anschließende 
Fragerunde und Gele-
genheit zum Erwerb 
und Signieren von 
Exemplaren.

In der Pause und nach der Veranstaltung werden Kaltgetränke 
angeboten.
Ort: Rathaus Unterschneidheim, 
 Ratssaal
Beginn: 14.00 Uhr
Ende: ca. 16.00 Uhr
Unkostenbeitrag: kostenlos
Bitte beachten: 
Das Rathaus ist rollstuhlgerecht – deshalb können auch Se-
niorinnen und Senioren teilnehmen, die nicht so gut zu Fuß 
sind bzw. auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind.
Für alle, die selbst nicht mobil sind, wird seitens der Gemein-
de ein Fahrdienst eingerichtet, der Sie in Ihrer Ortschaft ab-
holt und nach der Veranstaltung wieder zurückbringt.

Anmeldungen sind bei der Gemeindeverwaltung, Frau 
Bosch, Tel. 07966 181-10, möglich.

Autorin: Copyright Sibylle PietrekAutorin: Copyright Sibylle Pietrek

Vollsperrung der L 2221 
zwischen Bop� ngen-Kerkingen 
und Unterschneidheim
Wegen Straßenbauarbeiten muss die L 2221 zwischen Bop-
� ngen-Kerkingen und Unterschneidheim im Zeitraum vom 
07.04.2026 bis voraussichtlich 30.04.2026 für den Straßen-
verkehr voll gesperrt werden.
Eine Umleitung wird über die L 1060 Unterschneidheim-
Zöbingen und in der Gegenrichtung eingerichtet.

Itzlingen

Vollsperrung 

07.04. – 30.04.2026
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  4.2. Bauvorhaben Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf 
Flst. Nr. 327, Zipplingen, Zipplinger Hofwiesen 12

   Das Baugrundstück liegt in der Ortslage von Zipplingen. 
Das Bauvorhaben wird nach § 34 BauGB beurteilt. Das 
Vorhaben ist zulässig, weil es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung und der Bauweise in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt. 

   Mit Schreiben vom 17.02.2026 hat die Kreisbaumeister-
stelle mitgeteilt, dass eine Nachbarbeteiligung entbehrlich 
ist. 

   Beschluss:
   Das Einvernehmen der Gemeinde Unterschneidheim zum 

Bauvorhaben wird erteilt. 

   Abstimmungsergebnis:
   18 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 

0 befangen 

  4.3. Bauvorhaben Anbau einer Remise zum Lagern von 
Futtermitteln auf Flst. Nr. 313, Zipplingen, Zipplinger 
Hofwiesen 15

   Das Baugrundstück liegt in der Ortslage von Zipplingen. 
Das Bauvorhaben wird nach § 34 BauGB beurteilt. Das 
Vorhaben ist zulässig, weil es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung und der Bauweise in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt. 

   Dem Bauherrn wurde für dieses Bauvorhaben bereits am 
28.06.2022 eine Baugenehmigung vom Landratsamt Ost-
albkreis erteilt. Die Baugenehmigung ist erloschen, da mit 
der Bauausführung nicht innerhalb von 3 Jahren nach Er-
teilung der Baugenehmigung begonnen wurde. 

   Beschluss:
   Das Einvernehmen der Gemeinde Unterschneidheim zum 

Bauvorhaben wird erteilt. 

   Abstimmungsergebnis:
   19 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 

0 befangen 

  4.4. Bauvorhaben Einbau einer Dachgaube in bestehendes 
Wohnhaus auf Flst. Nr. 215/20, Zöbingen, Orchideen-
straße 1

   Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Gänsespen“. Das Bauvorhaben verstößt ge-
gen die Festsetzungen des Bebauungsplanes. Ein Voll-
geschoss ist zwingend festgesetzt; geplant sind zwei 
Vollgeschosse. 

   Die Gemeindeverwaltung begrüßt die Nachverdichtung im 
Bestand und die Schaffung von Wohnraum. 

   Beschluss:
   Das Einvernehmen der Gemeinde Unterschneidheim zum 

Bauvorhaben wird erteilt. Einer Befreiung von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes „Gänsespen“ wird zu-
gestimmt. 

   Abstimmungsergebnis:
   19 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 

0 befangen 

  4.5. Bauvorhaben Anbau eines Verwaltungs-/Bürogebäu-
des in Holzständerbauweise an das Bestandsgebäude 
auf Flst. Nr. 20/1, Unterwil� ingen, Wil� inger Hauptstra-
ße 45  

   Das Baugrundstück liegt in der Ortslagevon Unterwil� in-
gen. Das Bauvorhaben wird nach § 34 BauGB beurteilt. 
Das Vorhaben ist zulässig, weil es sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung und der Bauweise in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt. 

   Mit Schreiben vom 02.03.2026 hat die Kreisbaumeister-
stelle mitgeteilt, dass eine Anhörung der Nachbargrund-
stücke nicht erforderlich ist. 

   Beschluss:
   Das Einvernehmen der Gemeinde Unterschneidheim zum 

Bauvorhaben wird erteilt. 

   Abstimmungsergebnis:
   19 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 

0 befangen 

  Im Anschluss daran erfolgt die Platzgestaltung um den Gän-
sebrunnen mit einer Sitzgelegenheit und Abgrenzung zur öf-
fentlichen Verkehrs� äche. 

  Die Gemeinde Unterschneidheim beteiligt sich am 12.05.2026 
am Tag der Städtebauförderung mit einem Spaziergang durch 
das Sanierungsgebiet. 

  Im Rahmen der gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat und 
Ortschaftsrat Unterschneidheim am 17.02.2025 wurde die 
Planung in der Sechtengasse und der damit verbundene Öko-
ausbau ausführlich durch die Ingenieurbüros vorstellt. 

  Zum Ökoausbau der Sechta wurde der 1. Bauabschnitt im 
4. Quartal 2025 durchgeführt. Das Ingenieurbüro A2plan aus 
Westhausen begleitet die Baumaßnahme in der Sechtengasse.

  Fraglich ist die Ausführung des Fußgängerstegs über die Sech-
ta. In der Anlage sind Planskizzen von zwei Varianten eines 
Ersatzneubaus beigefügt. Bei der Variante 2 kann das ange-
strebte Freibordmaß von 50 cm bezogen auf den Planungs-
Wasserspiegel beim HQ100 und die Konstruktions-Unterkante 
des Stegs nicht über die gesamte Spannweite eingehalten 
werden. In Feldmitte beträgt das Freibordmaß 50 cm, im Be-
reich der Widerlager links- und rechtsufrig beträgt das Frei-
bordmaß jeweils 30 cm. 

  Die schwarze gestrichelte Linie stellt die Konstruktions-Unter-
kante des vorhandenen Steges dar. 

  Ein Fußgängersteg stellt ein Ingenieurbauwerk dar und wird 
mit 60 % aus dem Sanierungsprogramm gefördert. Die Kosten-
prognose geht von 250.000,00 Euro Baukosten aus. 

  Das Landratsamt Ostalbkreis wurde in der Zeit vom 06. bis 
einschließlich 12.02.2026 mit einer Fußgängerzählung beauf-
tragt. Die Zählung ergab, dass in beide Laufrichtungen täglich 
im Durchschnitt ca. 38 Fußgänger den Steg überqueren. Am 
Sonntag wurde ein erhöhter Fußgängerverkehr gezählt. 

  Der Fußgängersteg ist in einem schlechten baulichen Zustand. 
Deshalb befürwortet die Gemeindeverwaltung einen Ersatz-
neubau unter Verwendung der genannten Fördermittel. 

  Der Ortschaftsrat Unterschneidheim war an der Sitzung eben-
falls anwesend. 

  Beschluss:
  Die Verwaltung wird beauftragt, die aus der Beratung ersicht-

lichen Varianten vom zu beauftragenden Ingenieurbüro ent-
wickeln und kostenmäßig berechnen zu lassen. 

  Abstimmungsergebnis:
  18 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Stimmenthaltungen, 

0 befangen 

3. Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse
  Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 23.02.2026 wurde 

folgender nicht öffentlich gefasster Beschluss bekannt gege-
ben: 

  Der Gemeinderat beschließt die Anschaffung eines Mehr-
zweckfahrzeugs für die Feuerwehr Unterschneidheim und bil-
ligt die Stellung eines Zuschussantrages nach der Z-Feu. 

4. Verschiedene Bausachen
  4.1. Bauvorhaben Teilabbruch Wirtschaftsgebäude, Neu-

bau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle an Be-
stand – veränderte Ausführung: Hallenteil 1 Unterzug, 
Hallenteil 2 Breite, Höhe auf Flst. Nr. 51, Nordhausen, 
Dorfstraße 18

   Das Baugrundstück liegt in der Ortslage von Nordhausen. 
Das Bauvorhaben wird nach § 34 BauGB beurteilt. Das 
Vorhaben ist zulässig, weil es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung und der Bauweise in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt. 

   Die Nutzung der landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle ist 
gegenüber der ursprünglichen Genehmigung unverändert. 
Mit Schreiben vom 16.02.2026 hat die Kreisbaumeister-
stelle mitgeteilt, dass eine Angrenzerbeteiligung nicht er-
forderlich ist. 

   Beschluss:
   Das Einvernehmen der Gemeinde Unterschneidheim zur 

veränderten Ausführung des Bauvorhabens wird erteilt. 

   Abstimmungsergebnis:
   18 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 

0 befangen 
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  4.6. Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtli-
chen Neugenehmigung gemäß § 4 BImSchG für die 
Erweiterung der Sauenhaltung und Neubau eines Ab-
ferkelstalles – veränderte Ausführung auf Flst. Nr. 597 
und 596/1, Zipplingen, Geislinger Straße 44

   Am 03.02.2021 hatte das Landratsamt Ostalbkreis eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Erwei-
terung der Sauenhaltung von 541 auf 747 Sauenplätze, 
einschließlich dazugehörender Ferkelaufzucht von 2.220 
auf 2.970 Plätzen sowie Neubau eines Abferkelstalles mit 
Futterlager und den dazugehörenden Anlagenteilen und 
Nebeneinrichtungen erteilt. 

   Im Rahmen der Schlussabnahme wurde festgestellt, dass 
das Bauvorhaben verändert ausgeführt wurde. Die Hava-
riewand, die Innenaufteilung und die Treibgänge wurden 
verändert ausgeführt. Die Tierzahlen wurden nicht er-
höht. 

   Das Baugrundstück liegt im Außenbereich und wird nach 
§ 35 BauGB beurteilt. Das Bauvorhaben dient einem land-
wirtschaftlichen Betrieb und nimmt nur einen untergeord-
neten Teil der Betriebs� äche ein; die Erschließung ist ge-
sichert. Eine Angrenzerbenachrichtigung ist nicht 
erforderlich. 

   Der Ortschaftsrat Zipplingen wurde am 19.03.2026 am Ver-
fahren beteiligt und hat dem GR empfohlen, das Einver-
nehmen zu erteilen. 

   Beschluss:
   Das Einvernehmen der Gemeinde Unterschneidheim zur 

veränderten Ausführung des Bauvorhabens wird erteilt. 
   Die Löschwasserversorgung und der Winterdienst sind 

Angelegenheit der Bauherrschaft. 

   Abstimmungsergebnis:
   19 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 

0 befangen 

  4.7. Bauvorhaben Neubau einer Bergehalle zur Lagerung 
von Heu, Stroh und Futtermitteln auf Flst. Nr. 300 und 
301, Unterwil� ingen, Wil� inger Hauptstraße 67

   Das Baugrundstück liegt im Außenbereich und wird nach 
§ 35 BauGB beurteilt. Das Bauvorhaben dient einem land-
wirtschaftlichen Betrieb und nimmt nur einen untergeord-
neten Teil der Betriebs� äche ein; die Erschließung ist ge-
sichert. 

   Mit Schreiben vom 26.02.2026 hat die Kreisbaumeister-
stelle mitgeteilt, dass eine Nachbaranhörung nicht erfor-
derlich ist. 

   Der Ortschaftsrat Unterwil� ingen wurde am Verfahren 
beteiligt und hat dem GR empfohlen, das Einvernehmen 
zu erteilen. 

Beschluss:
Das Einvernehmen der Gemeinde Unterschneidheim zum 
Bauvorhaben wird erteilt. Die Löschwasserversorgung und 
der Winterdienst sind Angelegenheit der Bauherrschaft. 

Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 
0 befangen 

  4.8. Bauvorhaben Neubau Wohnhaus mit Doppelgarage 
auf Flst. Nr. 4739, Unterschneidheim, Franz-Bühler-
Straße 29

   Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Unterschneidheim Ost“. 

   Es liegen folgende Anträge auf Befreiung vom Bebauungs-
plan vor: 
• Stützmauer mit 1,25 m, zulässig 0,8 m 
• Auffüllung mit 1,25 m, zulässig 1,0 m 

Beschluss:
Das Einvernehmen der Gemeinde Unterschneidheim zum 
Bauvorhaben sowie zu den notwendigen Befreiungen wird 
vorbehaltlich der Zustimmung der Nachbarn erteilt. 

Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 
0 befangen 

5. Sanierung Südbergstraße 5 in Unterwil� ingen
  hier: Heizungstausch
  Für die Sanierung des Objektes Südbergstraße 5 in Unterwilf-

lingen wurden vorab bereits zwei Kostenschätzungen/Vor-
schläge für den Tausch der Heizung eingeholt (Pelletheizung 
oder elektrische Heizung mit PV-Anlage). Diese wurden dem 
Gremium bereits vorgelegt. 

  Allerdings konnte auf Grundlage der Kostenschätzungen/Vor-
schläge von Seiten der Verwaltung nicht im Detail geprüft 
werden, welche die wirtschaftlichere Variante wäre bzw. was 
für eine mögliche Förderung Voraussetzung ist. 
Zur geplanten Umsetzung der Maßnahme wurde deshalb Kon-
takt mit der Wüstenrot Energieberatung GmbH aufgenommen. 
Es fand eine Vorort-Besichtigung statt. Auf Grundlage dieser 
Vorort-Begehung und der Gebäudedaten wurden nun die Vor-
schläge überprüft, welche Variante die wirtschaftlichere Option 
für die Gemeinde Unterschneidheim darstellen wird. 
Es wurde eine Heizlastberechnung für jeden Raum erstellt, 
sowohl mit Dachbodendämmung als auch ohne Dämmung des 
Dachbodens; außerdem eine Berechnung mit rein elektrischer 
Beheizung. 
Der Energieberater kommt zu dem Ergebnis, dass nur zwei 
Wohneinheiten eingeplant werden sollen. Da das Dach nicht 
gedämmt ist und hier auch aufgrund der hohen Kosten keine 
Dämmung vorgesehen ist, sollte das Dachgeschoss nicht als 
Wohneinheit angelegt werden, sondern der Dachboden zur 
OG-Wohnung hin gedämmt werden (16 cm PU-Dämmplatten 
mit 023 W/mK) und diese Räumlichkeiten unbeheizt bleiben. 
Die Betriebskosten pro Jahr werden für eine Pelletheizung im 
Vergleich zur Heizung mit der PV-Anlage wie folgt geschätzt: 
Pelletheizung (Pellets, Strom  Elektrische Heizung
für die Anlage/Pumpen)  mit PV-Anlage 
    (Strombedarf für Winter-
    monate und Zeiten mit keiner
    oder wenig Sonne)
3.412,00 €   5.793,00 € 
Der Energieberater schlägt unter Berücksichtigung der Ge-
sichtspunkte Wirtschaftlichkeit und Förderung vor, dass eine 
Pelletheizung eingebaut werden soll mit folgenden Anforderun-
gen nach KfW, um eine Förderung zu erhalten: 
• Heizung wird automatisch beschickt 
• verfügt über Leistungs- und Feuerungsregelung sowie auto-

matische Zündung 
• durch ein gemäß ISO 17025 akkreditiertes Prü� nstitut nach 

EN 303-5 geprüft 
• Einbindung eines Pufferspeicher-Volumens von mindestens 

30 Liter je kW Nennwärmeleistung 
• max. Kohlenmonoxid: 200 mg/m3 bei Nennwärmeleistung, 

250 mg/m3 bei Teillastbetrieb (für Brennstoffe nach § 3 Ab-
satz 1 Nummer 8 der 1. BImSchV) 

  Außerdem schlägt er vor, dass eine Solarthermieanlage für 
zwei Wohneinheiten mit Standard-Belegung zu verbauen, da 
damit das Brauchwasser erhitzt werden kann. In den Sommer-
monaten können dadurch der Pelletverbrauch somit die Be-
triebskosten der Pelletheizung gesenkt werden. 

  Um die Unterhaltungskosten gering zu halten, wird eine Pellet-
heizung mit automatischer Aschebehälterleerung bevorzugt, 
dies wurde in der Kostenschätzung bereits berücksichtigt. 

  Der Einbau eines zusätzlichen Partikel� lters, welcher ein 
Grenzwert von 2,5 mg/m3 (bezogen auf einen Volumengehalt 
an Sauerstoff im Abgas von 13 Prozent im Normzustand [273 K, 
1013 hPa]) einhält, wird ebenfalls empfohlen. Der Zuschlag wird 
für Biomasseanlagen unabhängig von der Höchstgrenze der 
förderfähigen Ausgaben gewährt und beträgt 2.500 Euro.

  Kostenschätzung des Energieberaters: 
  Pelletheizung 60.000,00 € bis 65.000,00 € 
  Solarthermie 10.000,00 € bis 15.000,00 € 
  Partikelabscheider 2.500,00 € bis 3.000,00 € 
  Gesamt 72.500,00 € bis 83.000,00 € 
  Förderung 16.000,00 € bis 16.000,00 €
  abzgl. Förderung 56.500,00 € bis 67.000,00 € 
  ohne Solarthermie 46.500,00 € bis 52.000,00 € 
  Die Förderung ist � x, diese berechnet sich nach der Zahl der 

Wohneinheiten. 
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  Der weitere Ablauf sieht eine detaillierte Angebotseinholung für 
eine Pelletheizung in Kombination mit einer Solarthermieanla-
ge unter den genannten Gesichtspunkten vor. 

  Der Ablauf für den Heizungstausch sieht im Anschluss folgen-
dermaßen aus: 

  1. Einholung der Angebote 
  2. Prüfung der Angebote durch den Energieberater 
  3. Beauftragung des Angebots – wichtig: Maßnahme darf 

nicht begonnen werden 
  4. Antrag auf Förderung der Maßnahme bei der KfW durch 

die Verwaltung (i. d.R. liegt die Förderzusage innerhalb 
eines Tages vor) 

  5. Beginn der Maßnahme nach Erhalt der Förderzusage für 
den Heizungstausch 

  6. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt eine Bestätigung 
der Durchführung durch den Energieberater. 

  7. Fertigmeldung an die KfW durch die Verwaltung. 
  Die Förderung für die Dachbodendämmung wird über die BAFA 

gestellt. 

Beschluss:
Die Verwaltung wird mit der Umsetzung der genannten Maß-
nahme (Pelletheizung mit Solarthermie und entsprechendem 
Partikel� lter inklusive Dachbodendämmung) und der Antrags-
stellung der Förderanträge beauftragt. 
Die Verwaltung wird zur Ausschreibung der Arbeiten sowie zur 
Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter ermächtigt. 

Abstimmungsergebnis:
17 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Stimmenthaltungen, 
0 befangen 

6. Neubau Radweg Zipplingen – Harthausen
  Der Neubau eines straßenbegleitenden Radweges zwischen 

Zipplingen und Harthausen war bereits mehrfach Gegenstand 
gemeinde- und ortschaftsratlicher Beratungen, nicht zuletzt im 
Rahmen von mehreren Haushaltsberatungen und -anmel-
dungen. Die Maßnahme war auch in den Haushalten vergan-
gener Jahre sowie im aktuellen Haushalt berücksichtigt wor-
den. Die Verwaltung hatte auf dieser Grundlage zwei 
Förderanträge gestellt, um die Finanzierung der Maßnahme 
sicherzustellen. 
Im Oktober 2025 konnte bekannt gegeben werden, dass durch 
Bewilligung der Förderung aus dem Programm „Stadt und 
Land“ nun insgesamt 90 % der Kosten von Bund und Land 
getragen werden. Das Vorhaben wird u. a. im Rahmen des 
Landesgemeindeverkehrs� nanzierungsgesetzes (LGVFG) ge-
fördert, dessen Mittel aus dem baden-württembergischen 
Staatshaushalt stammen, welcher wiederum vom Landtag von 
Baden-Württemberg beschlossen wurde. 
Parallel zu dieser Förderantragstellung und der Zeit bis zur 
Bewilligung haben weitere Untersuchungen stattgefunden, um 
das Projekt nun zeitnah umsetzen zu können. Des Weiteren 
wurde bereits frühzeitig eine Vereinbarung mit dem Landrats-
amt abgeschlossen analog zu vergleichbaren und bekannten 
Fällen, in der die Abwicklung der Baumaßnahme und die Ver-
teilung der Kostentragung geregelt wurde. 
Aufgrund des Planungsfortschritts und der vorliegenden För-
derzusagen kann nun (vorbehaltlich der Finalisierung der 
Grundstücksverhandlungen) in die Ausschreibung und Vergabe 
der Baumaßnahme eingetreten werden. Mit der Planung und 
Förderantragstellung wurde in Abstimmung mit dem Landrats-
amt das Ingenieurbüro a2Plan aus 73463 Westhausen beauf-
tragt, welches auch die weiteren Leistungsphasen erbringen soll.
Es wird im Weiteren auf die Anlagen verwiesen, aus denen sich 
weitere Informationen zum Projekt sowie zur Finanzierung ergeben.
Die betroffenen Ortschaftsräte Nordhausen und Zipplingen 
haben wiederholt betont, dass die Umsetzung dieser Maß-
nahme dringlich geboten und im Interesse der beiden Ort-
schaften ist. Sie verweisen insbesondere auf die Schüler*innen 
und Sportler*innen des SV/DJK Nordhausen-Zipplingen, wel-
che den Radweg intensiv nutzen werden. 
Der Neubau des Radweges ist daher auch aus Gründen der 
Verkehrssicherheit geboten. 
Eine aktuelle Kostenberechnung lag vor. Die erforderlichen Ei-
genmittel sind im Haushalt berücksichtigt bzw. aus den Haus-
haltsansätzen für Straßen- und Wegebau zu bewirtschaften. 

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den Neubau des straßenbeglei-
tenden Radweges zwischen Zipplingen und Harthausen. 

  Die bisherige und weitere Beauftragung des Ingenieurbüros 
a2Plan aus 73463 Westhausen wird gebilligt bzw. beschlossen.

  Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung der Baumaß-
nahme und ermächtigt die Verwaltung zur Vergabe an den wirt-
schaftlichsten Bieter. 

  Abstimmungsergebnis:
  19 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 

0 befangen 

7. Anfragen/Bekanntgaben
  Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
  Bürgermeister Joas gab bekannt, dass in das Jahresprogramm 

2026 des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) in 
der Gemeinde vier Projekte aufgenommen und mit insgesamt 
341.490,- Euro gefördert werden. In diesem Programmjahr liegt 
ein besonderer Fokus auf der Nutzung innerörtlicher Potenziale.

  Kanalsanierung Geislinger Straße in Zipplingen
  Bürgermeister Joas gab bekannt, dass der Auftrag an die Firma 

Bortolazzi aus Bop� ngen vergeben wurde. Baubeginn ist nach 
Ostern. 

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung � ndet voraussicht-
lich am 27.04.2026 statt.

Was Sie beachten sollten, wenn Sie Fotos 
im Mitteilungsblatt in guter Qualität 

veröffentlichen möchten: 
• Bitte speichern Sie das unbearbeitete Bild ab. 

• Ihr Bild muss eine Auflösung von 300 dpi haben 
(keine geringere Auflösung). 

• Sie können die Qualität eines Bildes auch an der 
Dateigröße erkennen: 600 KB und darüber sind gut. 

• Das Bild nicht in eine Word-Datei einbetten, 
sondern als Grafik-Datei (jpg-, tif- oder pdf-Datei) 
abspeichern. 

• Aus dem Internet heruntergeladene Grafiken oder 
Bilder haben oft nur eine Auflösung von 72 dpi 
(genügt zur Darstellung am Bildschirm, aber nicht 
für den Druck). 

• Bitte verwenden Sie für Innenaufnahmen Blitz-
licht, da Fotos, die ohne Blitzlicht aufgenommen 
werden meist eine gewisse Unschärfe erhalten.

• Auch bei Bildern, die z. B. über-/unterbelichtet 
oder unscharf aufgenommen wurden, behält sich 
der Verlag die Veröffentlichung vor.

Und wenn die Bilder den Anforderungen nicht 
entsprechen? ... müssen wir die Bilder leider weg-
lassen, wir können dann aber nicht bei jedem 
einzelnen Bildlieferanten nachfragen, ob er die 
Bilddateien in besserer Qualität nachliefern kann. 
Dies ist aufgrund der großen Anzahl an Bildern 
(ca. 400 bis 800 Bilder je Woche) zu aufwendig. 

Wir bitten deshalb nochmals, darauf zu achten, 
dass Bilder die oben genannten Anforderungen 
erfüllen. Vielen Dank!

Krieger-Verlag
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Allgemeinverfügung der Gemeinde Unter-
schneidheim zur Abwendung gesundheit-
licher Gefahren durch den Eichenprozessi-
onsspinner (Thaumetopoea processiones L.)
Zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren für die Bevölkerung 
durch den Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processio-
nes L.) erlässt die Gemeinde Unterschneidheim auf Grundlage 
der §§ 1 und 3 des Polizeigesetzes (PolG) sowie § 35 Satz 2 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) folgende

Allgemeinverfügung.
1. Auf den in der Anlage zu dieser Allgemeinverfügung markierten 

(im Original blau markiert) Waldgrundstücken (s. Anlage 
„Behandlungskulisse“) erfolgen im Zeitraum vom 15.04.2026 
bis 15.05.2026 Maßnahmen zur Regulierung der Population 
des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoea processiones 
L.) mittels Be� iegung durch rotorbetriebene Luftfahrzeuge und 
Ausbringung eines Biozids. Der konkrete Durchführungstermin 
wird aufgrund der starken Abhängigkeit vom Laubaustrieb der 
Eichen sowie der Witterung in der Tagespresse bekannt gegeben.

2. Das Betreten und Befahren der Wald� ächen, auf denen die 
Regulierung des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoea 
processiones L.) durchgeführt wird (s. Anlage „Behandlungs-
kulisse“) sowie der sonstige Aufenthalt auf diesen Wald� ächen 
ist während der Regulierungsmaßnahme sowie für 12 Stunden 
im Anschluss an die Regulierungsmaßnahme verboten.

3. Die unter den Ziffern 1 bis 2 dieser Allgemeinverfügung an-
geordneten Maßnahmen sind von den Grundstückseigentü-
mern und Nutzungsberechtigten der von der Regulierungsmaß-
nahme betroffenen Wald� ächen (s. Anlage „Behandlungskulisse“) 
zu dulden.

4. Die sofortige Vollziehung der unter den Ziffern 1 bis 4 dieser 
Allgemeinverfügung angeordneten Maßnahmen wird hiermit 
gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) angeordnet.

Begründung:
Der Gemeinde Unterschneidheim als Ortspolizeibehörde nach
§§ 104 Nr. 1, 106 Abs. 1 Nr. 4 und 107 Abs. 4 Satz 1 PolG obliegt 
gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 PolG die Aufgabe, von dem Einzelnen 
und dem Gemeinwesen Gefahren abzuwehren, durch die die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung bedroht wird, und Störungen der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen, soweit es im 
öffentlichen Interesse geboten ist. Hierbei hat die Gemeinde Un-
terschneidheim gemäß § 3 PolG diejenigen Maßnahmen zu tref-
fen, die ihr nach p� ichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen.
In Ermangelung spezialgesetzlicher Regelungen ist vorliegend 
eine Allgemeinverfügung auf Grundlage der allgemeinen Aufga-
benzuweisungs- und Befugnisnorm des Polizeirechts (§§ 1, 3 
PolG) zur Gefahrenabwehr zu erlassen. Die Voraussetzungen 
dafür liegen vor.
Durch massenhaftes Auftreten des Eichenprozessionsspinners 
auf den Wald� ächen des geplanten Regulierungsgebiets waren 
im vergangenen Frühjahr und Sommer gesundheitliche Gefahren 
für die Bevölkerung in hohem Maße festzustellen bzw. gesund-
heitliche Schäden bereits zu beklagen. Ursächlich für die gesund-
heitlichen Gefahren bzw. gesundheitlichen Schäden sind die sich 
ab dem dritten Larvenstadium des Eichenprozessionsspinners bil-
denden Brennhaare, die bei Kontakt Auslöser von Juckreiz, lokalen 
Hautentzündungen, Augenentzündungen, Atemwegsbeschwerden, 
Überemp� ndlichkeitsreaktionen des Immunsystems und in schwe-
ren Fällen auch anaphylaktischen Schocks sein können.
Der Eichenprozessionsspinner schlüpft abhängig von der Witte-
rungslage etwa ab Mitte April und durchläuft sechs Larvenstadien. 
In den beiden ersten Larvenstadien, die sich regelmäßig bis etwa 
Mitte Mai entwickeln, ist die Population des Eichenprozessions-
spinners gut zu regulieren. Bis zum zweiten Larvenstadium hat 
der Eichenprozessionsspinner noch keine Brennhaare entwickelt.
Aufgrund der großräumigen Regulierungsmaßnahme, die nur in 
einem relativ kurzen Zeitraum effektiv durchgeführt werden kann, 
ist die groß� ächige und zügige Regulierung aus der Luft dringend 
geboten. Im Rahmen dieser aviochemischen Regulierungsmaß-
nahme kommt hierbei ausschließlich das zugelassene Biozid 
„Foray ES“ zum Einsatz.

Der Erlass dieser Allgemeinverfügung ist zum Schutz der mensch-
lichen Gesundheit vor den vom Eichenprozessionsspinner aus-
gehenden Gefahren geboten. Der massive Befall von Eichen im 
geplanten Regulierungsgebiet durch den Eichenprozessions-
spinner im vergangenen Jahr begründet eine hinreichende Wahr-
scheinlichkeit eines Schadens für die Schutzgüter Leben und 
Gesundheit und somit für die öffentliche Sicherheit.
Eine wirksame Regulierung der Eichenprozessionsspinner-Popu-
lation setzt voraus, dass möglichst alle befallenen Eichen be-
handelt werden, die entlang stark frequentierter Waldwege stehen. 
Die mit dieser Allgemeinverfügung verbundene Beeinträchtigung 
des Eigentums an den zu behandelnden Wald� ächen ist im Ver-
gleich zu den drohenden Gefahren für die Individualrechtsgüter 
Leben und Gesundheit als gering einzustufen. Das verfügte Be-
tretungs- und Aufenthaltsverbot für die von der Regulierungsmaß-
nahme betroffenen Wald� ächen (s. Ziffer 2) ist damit hinzuneh-
men. Eine weitere Beeinträchtigung oder gar Beschädigung des 
Eigentums ist nicht zu erwarten.
Für die wirksame Regulierung der Eichenprozessionsspinner-
Population im geplanten Regulierungsgebiet steht in der Praxis 
ausschließlich das Besprühen der Wald� ächen mit einem zuge-
lassenen Biozid im Zeitraum der beiden ersten Larvenstadien des 
Eichenprozessionsspinners zur Auswahl. Nur auf diese Weise 
kann mit vertretbarem Aufwand ein spürbarer Effekt erzielt und 
eine deutliche Reduzierung der Gefahrenlage erwirkt werden. Das 
Absaugen der Eichenprozessionsspinner-Nester ist demgegen-
über nicht nur erheblich zeit- und kostenaufwendiger, es werden 
durch die Absaugmethode auch nicht alle Nester erreicht, sodass 
die Entwicklung der gefährlichen Brennhaare nicht ausreichend 
verhindert wird. Zudem sind bis zum Zeitpunkt des Absaugens die 
Raupen vom dritten Larvenstadium an bereits mit Brennhaaren 
ausgestattet und bis zur Verpuppung sehr mobil.
Durch das groß� ächige Besprühen der Wald� ächen gelangt das 
zum Einsatz kommende Biozid insbesondere auch in die oberen 
Kronenbereiche der befallenen Eichen, wo ein Absaugen tech-
nisch kaum möglich ist.
Das zum Einsatz vorgesehene Biozid „Foray ES“ mit dem Wirk-
stoff „bacillus thuringiensis“ ist ein zugelassenes biologisches 
Insektizid. Das Mittel muss aktiv durch Blattfraß aufgenommen 
werden und bewirkt durch Umwandlung im Organismus ein Aus-
trocknen der Larven. Das Mittel wirkt ausschließlich bei freifres-
senden Schmetterlingslarven, ist nicht bienengefährlich und im 
Sprühverfahren zudem unschädlich für Wasserorganismen, Fi-
sche und Fischnährtiere.
Allergische Reaktionen bei Menschen auf das Biozid „Foray ES“
und den darin enthaltenden Wirkstoff „bacillus thuringiensis“ sind 
bisher noch nicht aufgetreten und durch Untersuchungen auch 
nicht belegt. Da diese jedoch nicht vollständig ausgeschlossen 
werden können, sollte man sich am Tage der Bekämpfung nicht 
unmittelbar im Bereich der zu behandelnden Eichen aufhalten. 
Nach Abwägung aller Faktoren sind die gesundheitlichen Schä-
den durch den Eichenprozessionsspinner erheblich höher als die 
bisher nicht belegte mögliche allergische Reaktion durch das zum 
Einsatz kommende Biozid. Aufgrund seiner konkreten Anwen-
dungsweise wirkt das Biozid „Foray ES“ so weit wie möglich spe-
zi� sch gegen die Larven des Eichenprozessionsspinners. Eine 
erhebliche Gefährdung anderer Arten ist damit nicht zu befürchten.
Die mit dieser Allgemeinverfügung angeordneten Maßnahmen 
stellen sich somit als geeignet, erforderlich und angemessen, mit-
hin als verhältnismäßig dar.

Anordnung der sofortigen Vollziehung:
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der unter den Ziffern 
1 bis 4 dieser Allgemeinverfügung angeordneten Maßnahmen 
basiert auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Durch die Anordnung der 
sofortigen Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung eines 
Widerspruchs und einer Anfechtungsklage gegen diese Allge-
meinverfügung und damit eine mögliche Verzögerung der Regu-
lierungsmaßnahme.
Die Regulierungsmaßnahme kann in der notwendigen Intensität 
nur in einem bestimmten zeitlichen Rahmen wirksam durchgeführt 
werden. Der wirksame Regulierungszeitraum erstreckt sich auf 
die Zeitspanne zwischen dem Blattaustrieb der Eichen bis zum 
Erreichen des dritten Larvenstadiums der Eichenprozessions-
spinner-Raupen und damit vor Entwicklung der Brennhaare.
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Für eine spätere biochemische Regulierung ermangelt es einem 
wirksamen zugelassenen Behandlungsmittel. Zudem würde da-
durch eine Freisetzung der allergenen Brennhaare des Eichen-
prozessionsspinners und damit eine Gefährdung der Gesundheit 
der Bevölkerung riskiert.
Die zu einem späteren Zeitpunkt mögliche Regulierung der Ei-
chenprozessionsspinner-Population durch Absaugung der Rau-
pen und Nester von einzelnen Eichen erreicht nicht den erforder-
lichen Regulierungsumfang.
Aufgrund der drohenden Gefahren für die Gesundheit der Bevöl-
kerung, die die potenziellen Risiken der biochemischen Regulie-
rung überwiegen, ist ein Aufschieben der Regulierungsmaßnah-
me daher nicht hinnehmbar.

Rechtsbehelfsbelehrung:
• Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Gemeinde Unter-
schneidheim, Ziegelhütte 25, 73485 Unterschneidheim, ein-
gelegt werden.

• Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim 
Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstr. 5, 70178 Stuttgart, 
Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
gemäß § 80 Absatz 5 VwGO gestellt werden.

Hinweise:
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 3 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 41 Abs. 4 Satz 4 LVwVfG einen Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung als bekannt gegeben.
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinver-
fügung haben keine aufschiebende Wirkung.
Diese Allgemeinverfügung nebst vollständiger Begründung kann 
ab sofort während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Ge-
meinde Unterschneidheim, Ziegelhütte 25, 73485 Unterschneid-
heim, eingesehen werden.
Die Gesamtkoordination der geplanten Regulierungsmaßnahme 
obliegt dem Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich Wald- 
und Forstwirtschaft, unter fachlicher Begleitung der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.

Halten Sie die Containerstandorte sauber!
Containerstandorte sind keine Müllplätze!

Veranstaltungen 
in der Gemeinde 
Unterschneidheim 
in Verbindung mit den 
26. Rieser Kulturtagen 2026

Mittwoch, 22. April 2026, 18.30 Uhr
Rathaus Unterschneidheim, Ratssaal, Ziegelhütte 25, 

73485 Unterschneidheim
Autorenlesung mit Gina Mayer, Spiegel-Bestseller-Auto-
rin: „Der Kuckuck“ – ein fesselnder Roman, der im Nörd-
linger Ries spielt
Tauchen Sie ein in die Welt von Gina Mayer, deren Mutter in 
Zipplingen, einem Teilort der heutigen Gemeinde Unter-
schneidheim, aufgewachsen ist. In ihrer mitreißenden Lesung 
stellt sie ihren Roman „Der Kuckuck“ vor, eine bewegende 
Geschichte aus dem Nördlinger Ries, die Spannung, Em-
pathie und eindrucksvolle Charaktere vereint.
Was Sie erwartet:
• Eine persönliche Lesung aus „Der Kuckuck“
• Spannende Einblicke in Hintergrund, Charaktere und Ent-

stehung des Romans
• Eine anschließende Fragerunde und Gelegenheit zum Er-

werb und Signieren von Exemplaren
Wegen begrenzter Platzzahl ist eine Anmeldung bei der Ge-
meindeverwaltung Unterschneidheim unbedingt erforderlich!
Anmeldeschluss: 03.04.2026
Tel. 07966/181-10, E-Mail: bosch@unterschneidheim.de
Der Eintritt ist frei.
Hinweis: Das Gebäude ist barrierefrei.

Freitag, 1. Mai 2026, 14.00 Uhr
Nordhausen, Am Ölberg 5, 73485 Unterschneidheim

Kunstspaziergang mit dem Bildhauer Josef A. Schaeble 
in seinem Refugium
Anmeldung erforderlich, begrenzte Gästezahl
Telefonische Anmeldung: Tel. 07966/2881

Samstag, 2. Mai 2026, 16.00 Uhr
Maria-Hilf-Kapelle in Unterwil� ingen, Südbergstraße 23, 

73485 Unterschneidheim
Herzliche Einladung zur Führung 
„325 Jahre Maria-Hilf-Kapelle in Unterwil� ingen“
Im Rahmen der Rieser Kulturtage 2026 veranstaltet die Ge-
meinde eine Führung zum Jubiläum der Maria-Hilf-Kapelle 
in Unterwil� ingen unter Leitung von Franz Wolf.
Was Sie erwartet:
Informationen und Wissenswertes um dieses kleine Kirchlein, 
etwas außerhalb des Dorfes, das am 2. Juli 1701 seiner Be-
stimmung übergeben wurde. 
Wir laden Sie herzlich ein, diese kleine Kapelle, die normaler-
weise verschlossen ist, zu besichtigen und einiges über ihre 
Geschichte zu erfahren.

Samstag, 2. Mai 2026, 19.00 Uhr
Zipplingen, Barockkirche St. Martin, Kirchweg 2, 

73485 Unterschneidheim
Sinfonische Raritäten aus Schwaben (Orchesterkonzert)
Das Arsatius Consort auf historischen Instrumenten spielt 
Musik der Mozart-Zeitgenossen Franz Bühler (Unterschneid-
heim), Johann Melchior Dreyer (Ellwangen), Johann Mauri-
tius Schmid (Ellwangen) und dem mit der Wallersteiner Hof-
musik verbundenen Johann Michael Schmidt.
Veranstalter: Kulturstiftung Franz Bühler, Unterschneidheim.
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.
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Die Sechta-Ries-Schule bittet um folgende 
Unterstützung:

Schrottsammelaktion
DER KLASSE R7B
SECHTA-RIES-SCHULE UNTERSCHNEIDHEIM

Termin:
Samstag, 11. April 2026
Abholung ab 8.00 Uhr

Sammelgebiet:
Unterschneidheim mit Teilorten:

Geislingen · Nordhausen · Oberschneidheim ·
Oberwilflingen · Sechtenhausen · Unterwilflingen ·
Walxheim · Wössingen · Zipplingen · Zöbingen

Gesammelt wird:
Möglichst reines Altmetall ohne Fremdstoffe, z. B.
Bleche, Metallregale, Metallgestelle und andere
Metallteile (ohne Holz, Kunststoff oder Reifen).

Bitte beachten:
Bereitstellung gut sichtbar an der
Grundstücksgrenze am Straßenrand
keine Elektrogeräte

Der Erlös unterstützt die Schullandheimfahrt
der Klasse R7b.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Weitere Infos

Flächenlosversteigerung 
des Staatlichen Forstreviers Aufhausen
Das Forstrevier Aufhausen im ForstBW Forstbezirk Östliche Alb 
versteigert am Dienstag, den 7.4.2026, um 19.00 Uhr im Gast-
haus Hirsch in 73441 Oberriffingen zahlreiche Flächenlose/
Astholzhaufen.
Zur Versteigerung stehen folgende Lose:

Distrikt Abteilung Losnummer

1 Haardt   8 Mühlweg 55
   9 Dellesäcker 56-57
  11 Seizenhau 50-54
2 Schenkenstein   1 Schloßberg, 2 Frauenberg 31-49 
4 Leisgang   5 Eisenhalde 59
   7 Steinbruch 58
   8 Kohlgrube 60-68
5 Kugeltal 15 Rotacker 69-76
 16 Hundsbühl 77
 19 nördliches Fronholz 78

Die Abgabe der Flächenlose erfolgt auf Rechnung. Barzahlung ist 
nicht möglich! 
Lagepläne und ein Losverzeichnis stehen zum Download unter 
https://www.forstbw.de/ueber-uns/standorte/einrichtungen/forst-
bezirke/oestliche-alb zur Verfügung. 

Besuch aus Volvic - 
Gastfamilien gesucht

Vom 30. April bis zum 3. Mai erwarten wir wieder Besuch von 
unseren Freunden aus Volvic.

Dafür suchen wir Gastfamilien, die unseren Gästen einen 
Schlafplatz sowie Verp� egung außerhalb des offiziellen Pro-
gramms zur Verfügung stellen können.

Das Programm bietet eine bunte Mischung aus gemeinsa-
men Aktivitäten und Besichtigungen sowie ausreichend Zeit 
für den privaten Austausch zwischen Gästen und Gastfami-
lien.

Geplantes Programm

Donnerstag, 30. April 2026
Am Morgen frühstücken wir gemeinsam mit den Besucher-
innen und Besuchern aus Volvic im Rathaus.
Im Anschluss wird der Tag in den Gastfamilien verbracht.

Freitag, 1. Mai 2026
Gemeinsamer Besuch der Landesgartenschau.
Am Abend kehren wir zusammen in eine Gaststätte ein.

Samstag, 2. Mai 2026
Vormittags (für alle, die Lust haben) gemeinsame Wanderung 
auf den Ipf.
Am Nachmittag spielen wir gemeinsam Spiele und lassen 
den Tag anschließend bei einem gemeinsamen Abendessen 
gemütlich ausklingen.

Sonntag, 3. Mai 2026
Am Vormittag erfolgt die Abreise der Gäste aus Volvic.

Keine Sprachkenntnisse? Kein Problem! 
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie kein Französisch 
sprechen:
Viele unserer Gäste sprechen Englisch oder sogar Deutsch 
und mit Händen, Füßen und Online-Übersetzern klappt die 
Verständigung erfahrungsgemäß hervorragend!
Wir freuen uns sehr über viele neue und bekannte Gastfamilien!

Bitte geben Sie uns bis zum 17. April 2026 per E-Mail 
Bescheid, ob und wie viele Personen Sie unterbringen 
können. 

Zur Anmeldung und bei Fragen melden Sie sich gerne 
unter folgender E-Mail-Adresse: pv-volvic@outlook.de

Altersabteilung
Unser nächstes Treffen der Altersabteilung � ndet am Donnerstag, 
9. April 2026 im Magazin in Unterschneidheim statt.

Gerhard Kleinhans 
Abteilungsleiter 

Fundgegenstände
Am Samstag, 21.03.2026 wurden in der Nelkenstraße in Zöbingen 
eine Wollmütze und eine Brille gefunden.

Die Verlierer können sich gerne unter Tel. 181-25 melden.
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Bitte beachten Sie:
Möchten Sie das Holz im Wald verarbeiten, müssen Sie oder ein 
Beauftragter einen mindestens eintägigen Motorsägenlehrgang 
abgelegt haben oder einen Sachkundenachweis vorweisen. Au-
ßerdem ist nur Sonderkraftstoff und biologisch abbaubares Ket-
tenöl zulässig. Beim Aufarbeiten muss eine komplette Motorsä-
genschutzausrüstung getragen werden. Der Einsatz von 
Seilwinden ist bei der Aufarbeitung nicht gestattet! Es gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Forst BW für den Verkauf 
von Flächenlosen (AGB-Fl)(siehe Download)
Kontakt:
Hans-Martin Lechler
Revierleiter Aufhausen
Hans-Martin.Lechler@forstbw.de

Volkshochschule Ostalb
HINWEIS: Für ALLE Kurse und Vorträge bedarf 
es einer vorherigen Anmeldung! 

Anmeldungen erfolgen unter:
Telefon: 07961/8786-986, E-Mail: info@vhs-ostalb.de 

Internet: www.vhs-ostalb.de
Kreatives Malen – für Kinder und Teenies
Beim intuitiven Malen experimentieren wir auf spielerischer Weise 
mit verschiedenen Materialien und Herangehensweisen, um mit 
Leichtigkeit in einen kreativen Ausdruck zu kommen.
1 Tag, 04.04.2026
Samstag, 10.00 - 12.30 Uhr
Andrea Starz 26F207J01U
Unterschneidheim, Sechta-Ries-Schule, BK-Raum, 14,50 €
Mexikanisch kochen für Jugendliche von 9 - 12 Jahren
In diesem Kurs lernt ihr, wie man die typisch mexikanischen Tacos 
und unsere leckeren Antojitos zubereitet. Kommt zum Kochen, 
Spaß haben und im Anschluss zum gemeinsamen Genießen.
Bitte mitbringen: Geschirrtücher, eine Schürze, Dose zum Mit-
nehmen der Speisen.
Für die Lebensmittel werden vor Ort 10 - 12 € an die Dozentin 
gezahlt.
1 Tag, 08.04.2026
Mittwoch, 10.00 – 13.00 Uhr 
Anmeldeschluss: 05.04.2026
Daniela Celis 26F305J01U
Sechta-Ries-Schule, Ziegelhütte 19, 73485 Unterschneidheim - 
Schulküche, 18,00 €

Verschiedene Semmelvariationen Teil 2
Wir backen zusammen an diesem Abend verschiedene Briegel-
sorten, Fladenbrote verschiedene Kaisersemmelvariationen, 
Bürgerbrötchen/-buns usw.
Freuen Sie sich auf einen sehr kurzweiligen Abend.
Bitte mitbringen: Schürze, Geschirrhandtuch, Spüllappen, Geträn-
ke, Schreibzeug, Behälter für den Heimtransport.
Lebensmittelkosten werden an diesem Abend auf die Teilnehmer 
umgelegt.
1 Tag, 13.04.2026
Montag, 17.30 – 21.00 Uhr
Anmeldeschluss: 08.04.2026 
Beate Stähler 26F30501U
Sechta-Ries-Schule, Ziegelhütte 19, 73485 Unterschneidheim, 
Schulküche, 25,00 €

26F106V01U  Reinhardt Alexandra
Prävention Burnout - 
Vortrag Selbstwahrnehmung und Selbstregulation
Wie und durch was wird unsere mentale Gesundheit beein� usst, 
was können wir tun, um uns auch in stressigen Zeiten mental stark 
zu fühlen? Wie gehen wir mit Überbelastung am Arbeitsplatz um?
Was unterscheidet das Coaching vom Pferd begleitet zu einem 
normalen Coaching, wie funktionieren die Pferde als Co-Trainer? 
Erklärung verschiedener Arten der Kommunikation unter uns 
Menschen. Wie wirkt unsere Körpersprache auf andere und wie 
lernen wir diese bewusst wahrzunehmen und einzusetzen, z. B in 
schwierigen Gesprächen oder Situationen wie z. B. Vorstellungs-
gesprächen?

Oder sind wir als Führungsperson oft gefordert Mitarbeiter zu 
motivieren oder anzuleiten? Dabei spielt unsere Präsenz und Aus-
strahlung eine wichtige Rolle.
1 Abend, 06.05.2026
Mittwoch, 19.00 - 20.30 Uhr
Rathaus Unterschneidheim, Besprechungsraum EG, 5,00 €

Mexikanischer Backkurs für Jugendliche
Du liebst Süßes und willst selbst kreativ werden? Dann bist du in 
unserem Backkurs genau richtig! Gemeinsam backen wir die 
bunten, leckeren Conchas – traditionelle mexikanische Pan Dulce 
mit weichem Hefeteig und der typischen knusprigen Zuckerkruste, 
die aussieht wie eine Muschel.
Unter Anleitung lernst du Schritt für Schritt, wie man Teig und 
Zuckerkruste zubereitet und die Conchas richtig dekoriert. Dabei 
bekommst du auch spannende Einblicke in die mexikanische 
Backkultur – so macht Backen nicht nur Spaß, sondern ist auch 
richtig interessant.
Bitte mitbringen: Geschirrtücher, eine Schürze und Dosen für die 
übrigen Speisen zum Mitnehmen.
Für die Lebensmittel berechnet die Dozentin 10 - 12 €, die vor Ort 
bezahlt werden.
1 Tag, 09.05.2026
Samstag, 10.00 – 13.00 Uhr
Anmeldeschluss: 04.05.2026 
Daniela Celis 26F305Jo3U
Sechta-Ries-Schule, Ziegelhütte 19, 73485 Unterschneidheim, 
Schulküche, 18,00 €

Backkurs - Verschiedene Flechtvariationen
Handwerklich ge� ochten: 
Vom Mohnzöp� e bis zum Wienerknoten
Wir backen Berches, Mohnzöp� e, Wienerknoten, Einstrangzöpfe 
usw.
Freuen Sie sich auf einen gelungenen Abend und gelungene Ge-
bäckstücke.
Bitte mitbringen: Schürze, Geschirrhandtuch, Spüllappen, Geträn-
ke, Schreibzeug, Behälter für den Heimtransport.
Lebensmittelkosten werden an diesem Abend auf die Teilnehmer 
angelegt.
1 Tag, 18.05.2026
Montag, 17.30 – 21.00 Uhr
Anmeldeschluss: 13.05.2026
Beate Stähler 26F305O2U
Sechta-Ries-Schule, Ziegelhütte 19, 73485 Unterschneidheim, 
Schulküche, 24,50 €

Schüßler-Salze für Einsteiger
Den Begriff „Schüßler-Salze“ haben wohl die meisten schon ein-
mal gehört und wissen auch, dass es sich dabei um eine Thera-
piemethode aus der Naturheilkunde handelt. Doch viele können 
sich nicht vorstellen, warum mit Salzen behandelt wird. Kochsalz 
kennt jeder als Gewürz, aber ist es denn nicht angeblich unge-
sund und macht zu hohen Blutdruck? Warum also Salze thera-
peutisch anwenden? Näheres über diese Therapiemethode und 
ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten wollen wir in diesem 
Vortag erfahren.
1 Abend, 21.05.2026
Donnerstag, 18.30 – 20.00 Uhr
Michaela Schenker 26F303V01U
Rathaus Unterschneidheim, Ziegelhütte 25, 73485 Unter-
schneidheim, Ratssaal – Besprechungsraum, OG, 5,00 €

Kreatives Malen – für Kinder und Teenies
Beim intuitiven Malen experimentieren wir auf spielerischer Weise 
mit verschiedenen Materialien und Herangehensweisen um mit 
Leichtigkeit in einen kreativen Ausdruck zu kommen.
1 Tag, 06.06.2026
Samstag, 10.00 - 12.30 Uhr
Andrea Starz 26F207J02U 
Unterschneidheim, Sechta-Ries-Schule, Nähraum EG, 14,50 €

IDOGO®-Workshop
Der Mittelpunkt des IDOGO®-Trainingssystems ist ein spezieller 
Übungsstab (dieser wird am Workshop zur Verfügung gestellt). 
IDOGO® ist ein leicht zu erlernendes Übungssystem für alle 
Altersgruppen. Mit nur wenigen Minuten Übungszeit pro Tag stei-



  Nummer 14  Seite 11Nummer 14  Seite 11Nummer 14  Seite 11

gert sie das körperliche und psychische Wohlbe� nden. Schon 
nach wenigen Tagen erhöht sich die Leistungsfähigkeit, Belast-
barkeit und Ausdauer. 
Das Trainieren mit dem IDOGO®-Stab fördert die Körperhaltung, 
die Koordination, löst Verspannungen und macht die Bewegungen 
leicht und geschmeidig 
Die Übungen können überall ausgeführt werden. Ob im Sit-
zen, Stehen oder Liegen. Je nach Befindlichkeit des Anwen-
denden.
1 Abend, 16.06.2026, Dienstag, 18.00 – 21.00 Uhr 
Waltraud Weiß  26F30101U
Malteser-Sozialzentrum, Franz-Bühler-Str. 2, 
73485 Unterschneidheim, 27,00 €

Die Videoberatung der
Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Einfach. Persönlich. Digital.
So funktioniert’s:

Scannen Sie mit Ihrer Smartphone-
Kamera den QR-Code. Öffnen Sie den

Link und buchen Sie Ihren Beratungstermin
direkt auf der Webseite.

Jetzt Termin buchen!

Bequem von zu Hause aus
Sparen Sie sich die Anfahrt und damit Zeit und Geld.
Auch die mitunter stressige Parkplatzsuche entfällt.

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die
Rentenversicherung wie gewohnt persönlich, individuell und
umfassend zu folgenden Themen:

● Rentenansprüche und Rentenbeginn

● Ausgleichszahlung bei Rentenminderung

● Zahlung freiwilliger Beiträge

● Selbständige Tätigkeit und Rentenversicherung

● Rehabilitation

Erfahren Sie mehr über die Videoberatung:

www.drv-bw.de/videoberatung

Familienzentrum 
St. Maria Unterschneidheim 

Der März 2026 im Familien-
zentrum St. Maria

Gemeinsam mit der Kirchenge-
meinde und zu Beginn der öster-
lichen Fastenzeit feierten wir ei-
nen Familiengottesdienst unter 
dem Motto: Gottes Liebe ist für 
alle da. Dabei zeigten die Kinder 
einen farbenfrohen Tüchertanz 
zum Lied: Wir sind alle Gottes-
kinder. 
In den darauf folgenden Tagen verwöhnte uns die Sonne mit ihren 
warmen Strahlen und lockte uns zum ausgiebigen Spielen in den 
Garten, was von uns sehr gerne wahrgenommen wurde. Die 
ganze Pracht der Frühlingsblumen mit den unterschiedlichsten 
Formen und den intensiven Farben lernten wir auf einem aus-
giebigen Spaziergang durch die Gemeinde und auch etwas an 
den Feldrainen entlang kennen. Darüber staunten und freuten wir 

uns sehr. Selbst die kleinen Krabbeltiere fanden unsere Aufmerk-
samkeit und wurden ausgiebig und intensiv bewundert. 
Unsere Oma-und Opa-Nachmittage fanden wieder regen Zu-
spruch. Wir konnten einige vergnügliche Stunden bei gemeinsa-
men Tischspielen und dem Lauschen der Erzählungen einer 
Märchenerzählerin im Kindergarten verbringen. 
Erstmalig fanden in diesem Jahr wieder unsere Waldtage statt, 
dabei wurde unser Waldsofa wieder erneuert und unser Wald-
stück ausgiebig erkundet und bespielt. 
Einen großen Raum gaben wir in der Fastenzeit auch den bibli-
schen Geschichten aus dem Leben und Wirken Jesu.
So erlebten wir eine aufregende Zeit mit zahlreichen Aktivitäten 
und Naturerlebnissen rund um das Erwachen des Frühlings.
Ihnen allen wünschen wir ein frohes Osterfest und einen guten 
Start in den Frühling.
Die Kinder und das Team vom FamZ St. Maria



Seite 12  Nummer 14    Nummer 14

Kostenlose Online-Vorträge des 
P� egestützpunktes Ostalbkreis 
Jeder Mensch kann p� egebedürftig werden. Unabhängig vom 
Alter können Unfälle, Krankheiten oder sonstige gesundheitliche 
Probleme zu einer dauerhaften P� egebedürftigkeit führen. Da-
durch ist plötzlich Hilfe erforderlich. Ein wesentlicher Schritt, um 
diese Hilfe zu erhalten und eine bedarfsgerechte Versorgung si-
cherzustellen, ist die Einstufung in einen P� egegrad. Doch wo und 
wie beantragt man einen P� egegrad und wie läuft die Begutach-
tung durch den Medizinischen Dienst ab? Welche P� ege- und 
Unterstützungsleistungen gibt es konkret und welche � nanziellen 
Mittel stehen P� egebedürftigen zur Verfügung? Wie gehe ich mit 
Menschen mit Demenz um und welche Entlastungsmöglichkeiten 
gibt es für p� egende Angehörige?
Antworten auf diese Fragen und weitere hilfreiche Tipps gibt der 
P� egestützpunkt Ostalbkreis bei drei kostenlosen Online-Vorträ-
gen:
• „Hilfe! Diagnose Demenz – eine riesige Herausforderung für 

Betroffene und p� egende Angehörige“ am Montag, 13.04.2026, 
von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Anmeldung über https://eveeno.
com/268757810

• „Der Weg zum P� egegrad – Antrag und Begutachtung einfach 
erklärt“ am Donnerstag, 23. April 2026, von 17.00 bis 18.00 Uhr, 
Anmeldung über https://eveeno.com/100106525

• „P� egeleistungen und Unterstützungsmöglichkeiten in der 
häuslichen P� ege“ am Montag, 04.05.2026, von 16.30 Uhr bis 
18.00 Uhr, Anmeldung über https://eveeno.com/788986746

Die Vorträge können nach Anmeldung einzeln oder aufeinander 
aufbauend als Reihe besucht werden. Das Online-Format über 
Microsoft Teams ermöglicht eine Teilnahme ohne weite Wege. 
Nähere Informationen unter www.p� egestuetzpunkt.ostalbkreis.
de. Bei Fragen ist der P� egestützpunkt Ostalbkreis telefonisch 
unter 07361/503-1820, 07171/32-4403 oder 07961/567-3403 
(Raumschaft Aalen/Ellwangen/Bop� ngen) und per E-Mail unter 
p� egestuetzpunkt@ostalbkreis.de erreichbar.
Pressemitteilung der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg

Vorsicht bei kostenp� ichtigen Services und 
täuschend echt aussehenden Internetseiten 
Die Deutsche Rentenversicherung warnt Kundinnen und Kunden 
vor Internetseiten, die in Sprache und Gestaltung dem offiziellen 
Internetauftritt der Rentenversicherung ähneln. Teilweise wird auf 
den Seiten auch das Logo der Deutschen Rentenversicherung 
imitiert. Auf den ersten Blick ist daher oft nicht erkennbar, dass es 
sich nicht um die offizielle Seite der Rentenversicherung, sondern 
um die Seite eines gewerblichen Dienstleisters handelt, der Leis-
tungen der Rentenversicherung gegen Gebühr anbietet. Meist 
handelt es sich um Rentenauskünfte und Renteninformationen, 
Versicherungsnummernachweise und Bescheinigungen über die 
Höhe der gezahlten Rente. 
Diese Leistungen sind bei der Deutschen Rentenversicherung 
grundsätzlich kostenlos. Versicherte, Rentnerinnen und Rentner 
können entsprechende Dokumente und Services direkt über die 
offiziellen Online-Services der Rentenversicherung anfordern – 
ohne zusätzliche Gebühren. 
Zwar ist es grundsätzlich erlaubt, Leistungen gegen eine Gebühr 
anzubieten. Die gewerblichen Dienstleister müssen jedoch klar 
darauf hinweisen, dass sie nicht im Auftrag der Deutschen Ren-
tenversicherung handeln. Ein Blick ins Impressum kann helfen: 
Häu� g � nden sich dort Hinweise auf private Unternehmen, teils 
mit Sitz im Ausland. 

Vorsicht bei persönlichen Daten 
Wer Rentenunterlagen beantragt, übermittelt sensible persönliche 
Informationen. Kundinnen und Kunden sollten daher besonders 
sorgfältig prüfen, auf welcher Internetseite sie sich be� nden. Ins-
besondere bei der Nutzung von Suchmaschinen heißt es wach-
sam zu sein: Angebote gewerblicher Dienstleister werden hier oft 
sehr prominent angezeigt. Direkt zu erreichen ist die offizielle In-
ternetseite der Deutschen Rentenversicherung unter www.deut-
sche-rentenversicherung.de. 

Empfehlung für Kundinnen und Kunden 
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV 
BW) rät, alle Anliegen rund um Rente, Reha und Prävention aus-
schließlich direkt über die offiziellen Online-Services der Renten-
versicherung zu erledigen. So lassen sich unnötige Kosten ver-
meiden und persönliche Daten besser schützen. Wer unsicher ist, 
kann sich auch telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800 
1000 480 24 an die Rentenversicherung wenden oder auf anderen 
Wegen Kontakt mit der DRV BW aufnehmen. 

Gut zu wissen 
Kostenp� ichtige Serviceportale sind kein Einzelfall: Immer wieder 
tauchen im Internet Seiten auf, die offizielle Angebote von Be-
hörden oder öffentlichen Stellen nachahmen. Sie verlangen Ge-
bühren für Leistungen, die direkt bei den zuständigen Institutionen 
in der Regel kostenlos erhältlich sind. 
Ganz aktuell warnt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
e. V. (VZBW) vor Internetseiten, die Leistungen der Rentenversi-
cherung und anderen offiziellen Dokumenten gegen Gebühr an-
bieten. 
Weitere Informationen und Beratung auf der VZBW-Webseite 
unter www.verbraucherzentrale-bawue.de/ im Artikel „Renten-
auskunft, Nachsendeauftrag, Dokumente online: Vorsicht, Fallen!“

Erste Schritte in Richtung Medizinstudium: 

Infoabend „Medizin studieren“ 
im Landratsamt
„Wie kommt man an einen Medizinstudienplatz?“, „Was ist der 
Unterschied zwischen einem Seminar und einer Vorlesung?“ und 
„Welche Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten gibt es für Me-
dizinstudierende?“ - diese und viele weitere Fragen rund um das 
Medizinstudium werden beim Infoabend „Medizin studieren“ am 
Mittwoch, 8. April 2026, um 17.00 Uhr im Landratsamt in Aalen 
beantwortet. Die kostenfreie Informationsveranstaltung richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 bis 13 sowie an 
weitere am Medizinstudium Interessierte aus dem Ostalbkreis.
Verschiedene Vortragende aus dem Bereich Medizin und dem 
Landratsamt Ostalbkreis informieren die teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler zum Thema „Medizin studieren in Deutsch-
land“. Zudem berichten die Referentinnen und Referenten über 
ihren eigenen Weg zum Studium und ihren Alltag als Ärztin bzw. 
Arzt im Ostalbkreis.
Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, ver-
schiedene Themen rund um das Medizinstudium anzusprechen 
und mit Ärztinnen und Ärzten sowie Fachpersonal in den Aus-
tausch zu kommen.
Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist unter dem folgenden Link 
bis spätestens 5.4.2026 möglich: 
https://eveeno.com/337529672
Weitere Fragen werden über die Servicestelle für ärztliche Ver-
sorgung im Ostalbkreis beantwortet: Tel. 07361/503-2085, 
E-Mail: medi-servicestelle@ostalbkreis.de

Kostenloses Vorbereitungstraining für künftige Azubis in 
Metallberufen – Anmeldung ab sofort möglich 

Fit für die Ausbildung: Startschuss für SINUS 9
Damit der Einstieg in die Berufswelt reibungslos gelingt, geht das 
Angebot „SINUS 9“ in eine neue Runde. Das Ziel: Angehende 
Fachkräfte der Metallbranche � t für die Praxis zu machen. Eine 
Woche lang stehen mathematische Grundlagen im Fokus, um den 
Grundstein für einen optimalen Ausbildungsstart zu legen.
Vom 20. bis 24. Juli 2026 wird an fünf Schulen im Ostalbkreis 
sowie an einer Partnerschule in Giengen (in Kooperation mit der 
Bildungsregion Heidenheim) intensiv trainiert. Das Besondere: Die 
Workshops werden gemeinsam von erfahrenen Ausbildungslei-
tungen aus der Wirtschaft sowie Lehrkräften von allgemeinbilden-
den und beru� ichen Schulen geleitet. So wird sichergestellt, dass 
die Lerninhalte exakt auf die Anforderungen der Betriebe zuge-
schnitten sind.
Hinter „SINUS 9“ steht ein starkes Netzwerk. Initiiert von der Bil-
dungsregion Ostalb, wird das Programm tatkräftig von der Hand-
werkskammer Ulm, der IHK Ostwürttemberg sowie Südwestmetall 
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unterstützt. Zum Abschluss erhalten alle Teilnehmenden ein Zer-
ti� kat, das den erfolgreichen Start in die Ausbildung dokumentiert. 
Kontakt bei Fragen: bildungsregion@ostalbkreis.de oder 07361/ 
503-1193.

Veranstaltungsorte und Anmeldung:
Buchenbergschule Ellwangen Gemeinschaftsschule 
Pestalozziweg 4, 73479 Ellwangen 
Telefon 07961/84830 
buchenbergschule@ellwangen.de 

Bühlschule Giengen 
Königsberger Straße 2, 89537 Giengen an der Brenz 
Telefon 07322/963210 
poststelle@04114716.schule.bwl.de 

Friedrich von Keller Schule Abtsgmünd 
Gaildorfer Straße 4, 73453 Abtsgmünd 
Telefon 07366/919254 
post@fvks-abtsgmuend.de 

Härtsfeldschule Neresheim 
Dossinger Weg 18, 73450 Neresheim 
Telefon 07326/96200 
poststelle@haertsfeldschule.de 

Schillerschule Aalen 
Galgenbergstraße 40, 73431 Aalen 
Telefon 07361/93700 
info@gemeinschaftsschule-aalen.de 

Schiller-Realschule mit Werkrealschule im Verbund 
Rektor-Klaus-Str. 50, 73525 Schwäbisch Gmünd 
Telefon 07171/6034900 
poststelle@04125039.schule.bwl.de 

Krisenvorsorge – 
Resilienzberatende gesucht
„Auf Krisensituationen gut vorbereitet sein“ – mit diesem Motto 
startet das Resilienzzentrum des Ostalbkreises in eine zweite 
Resilienzberatungsschulung. Die Schulungstermine � nden im 
April statt. Ob anhaltender Stromausfall oder extreme Wetterereig-
nisse, Krisen können unsere gewohnten alltäglichen Abläufe 
stören. Deshalb heißt es: „Wenn etwas passiert, ist es besser, 
vorbereitet zu sein.“
Im Mittelpunkt der Schulung stehen praxisnahe Inhalte, die direkt 
anwendbar sind. Teilnehmende lernen unter anderem, wie ein 
Notfallrucksack sinnvoll zusammengestellt wird, welche Warn-
systeme zur Verfügung stehen und wie in unterschiedlichen Si-
tuationen angemessen gehandelt werden kann. Darüber hinaus 
werden wichtige Informationen zu „Notfalltreffpunkten“ und so-
genannten „Leuchttürmen“ im Ostalbkreis vermittelt, die im Ernst-
fall Orientierung geben und als Anlaufstelle dienen. 
Ein besonderer Fokus liegt auf einem modularen Aufbau der 
Schulung, der verschiedene Zielgruppen anspricht und � exibel 
eingesetzt werden kann. Dadurch wird es möglich, das erlernte 
Wissen gezielt weiterzugeben und so eine breite Wirkung in der 
Bevölkerung zu erzielen. Unterstützt wird dies durch didaktische 
und psychologische Grundlagen, die verständlich aufbereitet sind 
und dabei helfen, Inhalte nachhaltig zu vermitteln und im Alltag zu 
verankern. Auf diese Weise erreicht das Wissen nicht nur einzelne 
Teilnehmende, sondern kann langfristig viele Menschen im Um-
feld beein� ussen. Praxisübungen, anschauliche Beispiele und 
hilfreiche Materialien sorgen dafür, dass das Gelernte direkt um-
gesetzt werden kann. Die Schulung stärkt dabei das Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten und fördert das gemeinsame Handeln im 
Ostalbkreis. 
Nach dem großen Erfolg des ersten Durchgangs richtet sich das 
Angebot einer kostenlosen und praxisnahen Resilienzberatungs-
schulung erneut an Menschen jeden Alters und mit unterschied-
licher Erfahrung, die ihre eigene Krisenfestigkeit stärken wollen 
und bereit sind, das erlernte Wissen im Alltag, in Vereinen, in 
Schulen oder Familien an ihre Mitmenschen weitergeben zu 
wollen. 
Die Umsetzung und Weiterentwicklung der Resilienzberatungs-
schulung wird durch zwei Förderprogramme auf Bundes- und 
Landesebene unterstützt. Im Rahmen der Förderprogramme 

„Resiliente Regionen – Verstetigung und Wissenstransfer“ des 
Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen sowie „Gemeinsam engagiert in BW IV“ des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg können 
die Schulungen durchgeführt und inhaltlich weiterentwickelt wer-
den. Zusammen schaffen beide Förderprogramme Synergieeffek-
te, die die Krisenvorsorge im Ostalbkreis sowohl strukturell als 
auch praktisch nachhaltig stärken. 
Statt� nden wird das Angebot an vier Terminen, am 13. und
15. April 2026 sowie am 22. und 23. April 2026, jeweils von 17.00 
Uhr bis 20.00 Uhr im Beru� ichen Schulzentrum Schwäbisch 
Gmünd. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach der Anmeldung er-
halten Teilnehmende alle wichtigen Informationen und Hinweise 
zur Schulung. 
Mit diesem kostenlosen Angebot setzt das Resilienzzentrum Ost-
albkreis ein klares Zeichen für eine praxisnahe und gemein-
schaftsorientierte Krisenvorsorge. Ziel ist es, Menschen zu befähi-
gen, sicher zu handeln und ihr Wissen weiterzugeben.
Weitere Informationen zu den Modulinhalten, Ablauf und Anmel-
dung � nden Sie unter https://www.resilienzzentrum-ostalbkreis.
de/infothek/resilienzberatungsschulung/. Für Fragen oder direkte 
Anmeldung steht das Team des Resilienzzentrums Ostalbkreis 
unter resilienzzentrum@ostalbkreis.de oder telefonisch 07171/ 
32-4118 zur Verfügung.

EKO Energiekompetenz OSTALB
Energieberatung des Ostalbkreises
Kostenlose und neutrale Energieberatung 
für die Bürger des Ostalbkreises.
Terminvereinbarung unter Telefon 07173/185516
www.energiekompetenzostalb.de

Soziale Einrichtungen

Hospizdienst Aalen, Einsatzleitung
Telefon 0171/2069420

Katholische Sozialstation 
St. Elisabeth
Telefon: 07964/3317310, 
Internet: www.sozialstation-elisabeth.de

P� egestützpunkt Ostalbkreis
Der P� egestützpunkt Ostalbkreis bietet allen Rat- und Hilfesu-
chenden eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im 
Vor- und Umfeld einer P� egesituation.
Sie erreichen uns telefonisch zu den Öffnungszeiten des Land-
ratsamts unter 07361/503-1820, 07171/32-4403, 07961/567-3403 
oder unter p� egestuetzpunkt@ostalbkreis.de
Weitere Informationen auch im Internet unter 
www.p� egestuetzpunkt.ostalbkreis.de

Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen 
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Telefon 07171/2426

Ambulanter Hospizdienst
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Ellwangen
Freigasse 3, 73479 Ellwangen, Telefon 07961/9695432, 
Mobil 0162/7641044, Koordination: Barbara Sittler
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Psychosoziale Krebsberatungsstelle 
Ostwürttemberg
Eine Einrichtung des Fördervereins Onkologie Ostwürttemberg 
e. V., Beratung - Begleitung, Wetzgauer Straße 85/Haus 6, 73557 
Mutlangen, Telefon 07171/4950-230, E-Mail: info@kbs-ow.de, 
Internet: www.kbs-ow.de

Unsere Jubilare

Wir gratulieren
Waltraud Mayr aus Nordhausen
zum 70. Geburtstag am 9.4.2026

Allen genannten und nicht genannten Jubilarinnen und Jubilaren 
die herzlichsten Glück- und Segenswünsche der Gemeindever-
waltung.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
St. Erhardt Walxheim
Unterschneidheim – Tannhausen – Pfahlheim
Öffnungszeiten Pfarrbüro: freitags 9.00 – 12.00 Uhr
Pfarrgasse 8, 73485 Walxheim, Tel. 07966/422
pfarramt.walxheim@elkw.de
Pfarrer Kolb: Tel. 0176/83241391, johannes.kolb@elkw.de

Ostersonntag
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und 
der Hölle. Offenbarung 1,18

Donnerstag, 2. April 2026
 18.00 Uhr Agapemahl im Pfarrsaal – 
  wir teilen, was mitgebracht wird
 20.00 Uhr Nacht der verlöschenden Lichter mit Abendmahl
Karfreitag, 3. April 2026
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Kolb und Orgel
Ostersonntag, 5. April 2026
 6.00 Uhr Osterfeuer vor dem Pfarrhaus
 10.00 Uhr Ostergottesdienst mit Pfarrer Kolb und Orgel
 10.00 Uhr Kinderkirche zunächst im Gottesdienst, dann im Dorf-

haus mit Osternestsuchen
Ostermontag, 6. April 2026
 10.00 Uhr Ostergottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Loch-

stampfer und Orgel
Mittwoch, 8. April 2026
 20.00 Uhr Männerkreis im Jagstquellstüble – Themenabend
Sonntag, 12. April 2026
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Bigalke i. R. und Orgel

Pfarrer Kolb ist vom 7. – 10. April auf einer theologischen Tagung. 
Vertretung in dringenden Fällen hat Pfarrerin i. R. Bigalke (Tel. 
09081/8051266)
Gott mit Ihnen!

Herzlich grüßen Sie Ihr Pfarrer Johannes Kolb
und der Kirchengemeinderat.

Katholische Seelsorgeeinheit 
Unterschneidheim
Kirchgasse 32, 73485 Unterschneidheim
Bitte beachten:
Das Pfarrbüro ist vom 30. März bis einschließlich 9. April geschlos-
sen. Ab 13. April sind wir wieder für Sie da.
Renate Bühler und Christine Handschuh
Pfarramtssekretärinnen
Renate Bühler und Christine Handschuh
Telefon 07966/385
E-Mail: se.unterschneidheim@drs.de

Öffentliche Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Jederzeit können Sie uns per E-Mail erreichen oder Ihr Anliegen 
auf den Anrufbeantworter sprechen. Wir melden uns baldmög-
lichst. Pfarrer Antonelli erreichen Sie in dringenden Fällen mobil 
unter Tel. 0160/96620922.

Francesco Antonelli, Pfarrer
Telefon 07966/385, mobil 0160/96620922
E-Mail: antonelli@se-unterschneidheim.de

Helmut Kaufmann, Diakon i. Z.
Telefon 07966/800898, Fax 07966/800198
E-Mail: kaufmann@se-unterschneidheim.de

Carolin Steidle, Familienreferentin
Büro im Pfarrhaus Nordhausen, Nordhäuser Kirchgasse 7
Telefon 07966/803813
E-Mail: steidle@katholische-kirche-unterschneidheim.de

Ann-Kathrin Gerstmeier, Koordinatorin Familienzentren
Büro im Pfarrhaus Nordhausen, Nordhäuser Kirchgasse 7
Telefon 07966/803813
E-Mail: gerstmeier@katholische-kirche-unterschneidheim.de

Stefanie Hoffmann, Koordinatorin Familienzentren
Büro im Pfarrhaus Nordhausen, Nordhäuser Kirchgasse 7
Telefon 07966/803813
E-Mail: hoffmann@katholische-kirche-unterschneidheim.de

Carina Müller, Koordinatorin Familienzentren
Büro im Pfarrhaus Nordhausen, Nordhäuser Kirchgasse 7
Telefon 07966/803813
E-Mail: mueller@katholische-kirche-unterschneidheim.de

Ulrich Werner, Gesamt-Kirchenp� eger
Büro im Pfarrhaus Nordhausen, Nordhäuser Kirchgasse 7
Telefon 07966/803820
E-Mail: UWerner@drs.de
Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag
  jeweils 10.15 Uhr – 12.15 Uhr

Telefonseelsorge
0800/11 10 111 und 0800/11 10 222 

Gottesdienste und Termine

Donnerstag, 2. April 2026 – Gründonnerstag
Kollekte: für geistliche Berufe 
Unterschneidheim 17.30 Eucharistiefeier mit Aussendung der 

Wort-Gottes-Feier-Leitungen in die 
Kirchengemeinden der Seelsorge-
einheit 

Zöbingen – Pfarrk. 19.00 Wort-Gottes-Feier zum 
  Gründonnerstag
Zipplingen 19.00 Wort-Gottes-Feier zum Gründon-

nerstag, anschl. Ölberg-Andacht
Nordhausen 19.00 Wort-Gottes-Feier zum 
  Gründonnerstag
Geislingen 17.00 Kinderkirche im Gemeindehaus.
  Wir feiern das Abendmahl 
 19.00 Wort-Gottes-Feier zum 
  Gründonnerstag
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Unterwil� ingen  19.00 Wort-Gottes-Feier zum 
  Gründonnerstag

Freitag, 3. April 2026 – Karfreitag 
Unterschneidheim 9.00 ökumenischer Jugendkreuzweg, ge-

staltet von der Malteser-Jugend
 14.00 Feier der Liturgie vom Leiden und 

Sterben Christi mit dem gemischten 
Kirchenchor 

Zöbingen – Pfarrk.  heute kein Rosenkranzgebet 
 16.00 Feier der Liturgie vom Leiden und 

Sterben Christi mit dem Kirchenchor
Zipplingen 14.00 Feier der Liturgie vom Leiden und 

Sterben Christi 
 18.00 Rosenkranzgebet
Nordhausen 9.00 ökumenischer Jugendkreuzweg,
  gestaltet von der Musikgruppe Neraja
 14.00 Feier der Liturgie vom Leiden und 

Sterben Christi 
Geislingen 9.30 Kreuzweg-Andacht
 16.00 Feier der Liturgie vom Leiden und 

Sterben Christi 
Unterwil� ingen 10.00 Kreuzweg-Andacht 
 16.00 Feier der Liturgie vom Leiden und 

Sterben Christi 

Samstag, 4. April 2026 – Karsamstag –Tag der Grabesruhe 
des Herrn 
Kollekte: Bischof-Moser-Kollekte 
Heute, am Ostersonntag und am Ostermontag werden in allen 
Gottesdiensten mitgebrachte Speisekörbe gesegnet! Stellen Sie 
Ihren Speisekorb am vorbereiteten Platz am Altarraum ab. 
Zöbingen – Pfarrk. 20.00 Jugend-Osternacht mit Jugendseel-

sorger Patrick Gratzer, gestaltet von 
Ministrant/innen und Firmlingen der 
Seelsorgeeinheit, anschl. Grillen am 
Gemeindehaus

Zipplingen 17.00 Familien-Gottesdienst mit Segnung 
des Osterbrunnens, Treffpunkt am 
Osterbrunnen am Rathaus; gestaltet 
vom Familien-Gottesdienst-Team 

Nordhausen 20.00 Feier der Osternacht – Eucharistie
  Wir beginnen gemeinsam am Oster-

feuer! 
Gebetsanliegen: Wir beten für unsere Verstorbenen und denken 
namentlich an Isidor und Marianne Uhl.
Geislingen 18.00 Feier der Osternacht – Eucharistie-

Wir beginnen gemeinsam am Oster-
feuer! 

Gebetsanliegen: Wir beten für unsere Verstorbenen und denken 
namentlich an Hans Josef Fischer. 
Unterwil� ingen 18.00 Feier der Osternacht – Wort-Gottes-

Feier mit Kommunion. Wir beginnen 
gemeinsam am Osterfeuer!

Sonntag, 5. April 2026 – Ostersonntag – Hochfest der Aufer-
stehung des Herrn  
Kollekte: Bischof-Moser-Kollekte 
Unterschneidheim 6.00 Feier der Osternacht – Eucharistie-

feier mit dem Kirchenchor der Män-
ner. Wir beginnen gemeinsam am 
Osterfeuer! Anschl. Osterfrühstück 
vor dem Pfarrhaus 

Zöbingen – Pfarrk.  heute kein Rosenkranzgebet 
 9.00 Eucharistiefeier mit Kirchenchor 
Gebetsanliegen: Wir beten für unsere Verstorbenen und denken 
namentlich an Thea Gloning und die Verstorbenen der Familie 
Gloning

Zipplingen 9.00 Eucharistiefeier 
Nordhausen 10.30 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 
Geislingen 9.00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 

Gebetsanliegen: Wir beten für unsere Verstorbenen und denken 
namentlich an Martha und Hermann Eichberger und die Ver-
storbenen der Familie Eichberger.

Unterwil� ingen 10.30 Eucharistiefeier 
  mit dem Kirchenchor 

Gebetsanliegen: Wir beten für unsere Verstorbenen und denken 
namentlich an Alois und Pia Stark mit Tochter Pia.

 11.45 Tauffeier von Jakob Leiminger

Montag, 6. April 2026  – Ostermontag 
Kollekte: Bischof-Moser-Kollekte 
Unterschneidheim 10.30 Familien-Gottesdienst (Eucharistie-

feier) mit Ostereiersuche im Pfarr-
garten

Gebetsanliegen: Wir beten für unsere Verstorbenen und denken 
namentlich an Sebastian Hammele und die Verstorbenen der 
Familie Hammele, Hermann Schmid und an Franz und Jose� ne 
Hald mit Tochter Elisabeth und Sohn Franz.

Zöbingen – Pfarrk. 8.30 Rosenkranzgebet 
 9.00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 
Zipplingen 18.00 Emmaus-Andacht 
Nordhausen 9.00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 
Geislingen 9.00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 

Gebetsanliegen: Wir beten für unsere Verstorbenen und denken 
namentlich an Hermann Stark. 

Unterwil� ingen 10.30 Emmaus-Gang, gestaltet vom Fami-
liengottesdienst-Team. Start am 
Dorfgemeinschaftshaus

Wössingen 10.30 Eucharistiefeier 
Sechtenhausen 9.00 Eucharistiefeier 

Gebetsanliegen: Wir beten für unsere Verstorbenen und denken 
namentlich an Anton Lemmermeyer.

Donnerstag, 9. April 2026
Unterschneidheim 17.00 Friedensgebet 
Zöbingen – Pfarrk.  Friedensgebet entfällt

Samstag, 11. April 2026 
Zipplingen 17.30 Rosenkranzgebet 
Geislingen 10.30 Tauffeier von Toni Flad 

Sonntag, 12. April 2026 – zweiter Sonntag der Osterzeit – 
Weißer Sonntag – Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit 
Kollekte: Kirchengemeinde 
Unterschneidheim 10.30 Eucharistiefeier 

Gebetsanliegen: Wir beten für unsere Verstorbenen und denken 
namentlich an die Verstorbenen der Familien Wimmer und Ham-
mele, Maria und Richard Frick und die Verstorbenen der Fami-
lien Frick und Grimm. 

Zöbingen – Pfarrk. 8.30 Rosenkranzgebet 
 9.00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 
       
 13.00 Tauffeier von Ben Kleiner 
Zipplingen 9.00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 
Nordhausen 9.00 Eucharistiefeier 
Geislingen 9.00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 
Unterwil� ingen 10.30 Eucharistiefeier 
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Hinweise und Veranstaltungen
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Spielend leicht
durch die Vorschule

Immer mehr Eltern haben gemischte

Gefühle, wenn es um den Schulstart des

eigenen Kindes geht .

Was wäre, wenn wir schon prävent iv die

Kinder so vorbereiten könnten, dass sie

von Anfang an al les haben was sie

brauchen um gut lernen zu können?

Der Schlüssel l iegt in unserem Gehirn.

Wie der Schulranzen zum Schulstart mit

al lem nöt igen ausgestattet ist , statten wir

unsere Kinder durch das Mentaltrain ing

mit al lem aus, was sie brauchen um gut

und stressfrei lernen zu können.

mit Mentaltraining
für Vorschulkinder

Kursangebot:
Beginn 21.04.26

Ist mein Kind bereit für die Schule?

Was, wenn die Schule mein Kind überfordert?

Wie kann ich mein Kind unterstützen?

Uhrzeit:

15:45 Uhr - 16:45 Uhr

Anmeldegebühren:
8 Einheiten: 89,- Euro

Kurstermine (dienstags):

Wo:

“Alte Schule”, Flurstraße 14
73485 Unterschneidheim-Geislingen

21.04.26 / 28.04.26 / 05.05.26 /
12.05.26 / 09.06.26 / 16.06.26 /
23.06.26 / 30.06.26

mit Sarah Eckhof
(Mental- und Resilienztrainerin)

https://eveeno.com/163640255

Anmeldung bis
18.O4.26 unter:

Spielend leicht
durch die Vorschule
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ff

Kursangebot:
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Was, wenn die Schule mein Kind überfordert?

Wie kann ich mein Kind unterstützen?
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15:45 Uhr - 16:45 Uhr

Anmeldegebühren:
8 Einheiten: 89,- Euro

Kurstermine (dienstags):

Wo:

“Alte Schule”, Flurstraße 14
73485 Unterschneidheim-Geislingen

21.04.26 / 28.04.26 / 05.05.26 /
12.05.26 / 09.06.26 / 16.06.26 /
23.06.26 / 30.06.26

Solidargemeinschaft MEHRWERT 
– vom Kleinkind bis ins hohe Alter

Auskünfte und Informationen zu Angebo-
ten und Mitgliedschaft im Pfarrbüro unter 
Tel. 385 oder unter se.unterschneid-
heim@drs.de. Sie haben Ideen oder Wün-
sche? Melden Sie sich gerne!

Fahrdienste
Koordinator Gebhard Rinn, Tel. 31 69 20
Gemeinsames Mittagessen
Am zweiten Dienstag im Monat um 11.30 Uhr im Familienzentrum 
Unterschneidheim. Anmeldung bis 18.00 Uhr am Vortag bei Bi-
anca Münder, Tel. 80 06 04. Fahrdienst möglich. 
Nächstes Mittagessen am Dienstag, 14. April:
Bratwürste, Kraut, Kartoffelsalat und Soße für 9,00 €.

Essenslieferung nach Hause
Jeden Mittwoch. Bestellung bis 10.00 Uhr bei Stemp� e´s Land-
gasthof zum Kreuz, Zipplingen, Tel. 448.
Das Essen wird ab 12.00 Uhr geliefert und kostet 9,50 €.
Einmalig 20 € für Mehrwegbehälter. Für Mitglieder sind diese 
kostenlos und werden über das Pfarrbüro bezahlt.

Vereinsmitteilungen

Verein zur Förderung des Nebas Children 
Centre in Mombasa, Kenia 

380 Gäste feiern schwäbische Kleinkunst – 
4.100 Euro Spenden für Waisenkinder in Kenia!
Der schwäbische Kleinkunstabend am Samstag, 21.3. mit den 
Eggenroter Hausfrauen in der Gemeindehalle Zöbingen war ein 
voller Erfolg: Rund 380 Gäste erlebten eine humorvolle, zugleich 
berührende Unterhaltung.

Bürgermeister Joas eröffnete als Schirmherr den Abend und 
stimmte das Publikum mit herzlichen Worten auf ein stimmungs-
volles Programm ein. Die Eggenroter Hausfrauen und ihre Männer 
eroberten anschließend den Saal mit schwäbischen Sketchen und 
pointierten Szenen, die immer wieder für schallendes Gelächter, 
aber auch nachdenkliche und emotionale Momente sorgten.
Besonderen Grund zur Freude hatte der veranstaltende „Verein 
zur Förderung des Nebas Children Centre in Mombasa, Kenia 
e.V.“: Dank der großen Spendenbereitschaft der Besucherinnen 
und Besucher kamen an diesem Abend 4.100 Euro an Spenden-
gelder zusammen. Mit diesen Mitteln können die Ernährung, 
medizinische Versorgung sowie Schul- und Berufsausbildung der 
aktuell 35 Waisenkinder im Nebas Children Centre in Mombasa, 
Kenia, nachhaltig unterstützt und ihnen ein menschenwürdiges 
Leben ermöglicht werden.
Der Verein dankt allen Unterstützern und Helfern – von der Tech-
nik über die Bewirtung bis hin zu den vielen � eißigen Händen im 
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Hintergrund – die zum Gelingen dieses Abends beigetragen ha-
ben. Besten Dank gilt auch Herrn Bürgermeister Joas als Schirm-
herr der Veranstaltung. Ein ganz besonderer Dank gilt den Eggen-
roter Hausfrauen und ihren Männern, die mit ihrem Engagement 
und ihrer Bühnenpräsenz nicht nur für beste Unterhaltung sorgten, 
sondern auch ein starkes Zeichen für Solidarität mit den Kindern 
in Kenia setzen.
Weitere Infos zu unserem gemeinnützigen Zöbinger Verein � nden 
Sie auf der Homepage www.nebas.org, per E-Mail an: info@ne-
bas.org sowie auf Facebook Nebas Children Centre. 

NACHRUF  Unterschneidheim, 25.03.2026

Der Liederkranz Unterschneidheim trauert um seine 
langjährige Sängerin

Lore Wolf
Frau Lore Wolf ist dem Liederkranz als Gründungsmit-
glied im Jahre 1991 als aktive Sängerin beigetreten und 
hat den Frauenchor mit ihrer Stimme im 2. Sopran bis 
zuletzt mit Freude unterstützt. Von 1997 bis 2006 war sie 
als Frauenchorsprecherin im Verein tätig. Dieses Amt 
führte sie mit großem Engagement aus.
Wir danken Lore für die lange Zeit in unserer Chorge-
meinschaft und werden ihr als treue Sängerkameradin 
ein ehrendes Andenken bewahren.
Die Vorstandschaft

Sportclub 
Unterschneidheim 1949

Die nächsten Spiele
Samstag, 04.04.2026
Herren-Reserve Kreisliga A II
SC Unterschneidheim
SPIELFREI
Samstag, 04.04.2026
Herren Kreisliga A II
SGM Fachsenfeld/Dewangen – SC Unterschneidheim
Spielbeginn: 15.30 Uhr
Spielort: Fachsenfeld

Sozialverband VdK 
Ortsverband Unterschneidheim

Der Ortsverband informiert
Nach Landtagswahl: Sozialverband VdK Baden-Württemberg 
fordert gerechte Sozialpolitik
60 Prozent aller Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg 
haben für eine Landesregierung aus den Grünen und der CDU 
gestimmt. Das ist eine breite demokratische Mehrheit. „Die demo-
kratische Mitte steht hinter der neuen Landesregierung. Herzlichen 
Glückwunsch! Und gutes Gelingen, Besonnenheit und Mut für die 
anstehenden Sondierungsgespräche jetzt und die nächsten fünf 
Jahre Regierungsarbeit“, sagt Hans-Josef Hotz, Vorsitzender des 

Sozialverbands VdK Baden-Württemberg. „Natürlich hätten wir 
uns gewünscht, dass die sozialpolitischen Themen schon im 
Landtagswahlkampf eine bedeutendere Rolle gespielt hätten.“
Der VdK-Landesvorsitzende Hans-Josef Hotz appelliert jetzt an 
die zukünftigen Verantwortlichen: „Wir brauchen dringend eine 
umfassende nachhaltige P� egereform und den Wiedereinstieg 
des Landes in die Investitionskostenförderung! Schaffen Sie bar-
rierefreien bezahlbaren Wohnraum, sorgen Sie für eine verläss-
liche medizinische Versorgung! Wir bieten Ihnen unsere Expertise 
an und freuen uns schon auf den Austausch. Die Sozialpolitik ist 
nicht nur das Fundament einer zukunftsfähigen Wirtschaftspolitik 
für unser Land – sie ist das Fundament der Solidarität.“
Ein inklusives Betriebsklima als Chance!
24. SBV-Konferenz am 8. Juli 2026, Harmonie Heilbronn
Bereits zum 24. Mal � ndet am Mittwoch, 8. Juli, die SBV-Konferenz 
in der Harmonie Heilbronn statt – die renommierte Fortbildungs-
veranstaltung des Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg e.V. 
für Vertrauenspersonen für Menschen mit Behinderungen (SBV) 
sowie Mitglieder von Betriebs- und Personalräten. Die SBV-Kon-
ferenz hat sich als feste Größe etabliert: Sie unterstützt engagier-
te Interessenvertretungen bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe, 
betriebliche Inklusion wirksam zu gestalten. Dieses Jahr steht die 
SBV-Konferenz unter dem Motto: „Ein inklusives Betriebsklima als 
Chance!“. Dabei stehen in der Podiumsdiskussion zunächst die 
aktuellen sozialpolitischen Entwicklungen im Mittelpunkt. Weitere 
Themen sind unter anderem: rechtliche Rahmenbedingungen 
beim Stellenabbau, strategische Methoden zur nachhaltigen Im-
plementierung von Inklusion und Chancen und Risiken von KI für 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderung. 
Die Anmeldung zur SBV-Konferenz 2026 ist ab sofort möglich. Die 
Seminargebühr beträgt inklusive Verp� egung und Tagungsunter-
lagen 179 Euro. Da es sich um eine zerti� zierte Fortbildungsver-
anstaltung handelt, trägt der Arbeitgeber die Kosten der Freistel-
lung und der Teilnahmegebühr sowie sonstige anfallende Kosten. 
Hier geht es zur Anmeldung: www.vdk-bw-event.de.
Steuererklärung leicht gemacht: 
Ratgeber hilft Eltern von Kindern mit Behinderung
Nur wer seine Rechte kennt, kann diese bei den Ämtern und den 
Kranken- und P� egekassen auch einfordern. Der Bundesverband 
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) hat 
sein jährlich neu erscheinendes Steuermerkblatt für Familien mit 
Kindern mit Behinderung aktualisiert. Das Merkblatt folgt Punkt 
für Punkt dem Aufbau der Formulare für die Einkommenssteuerer-
klärung 2025 und bietet Familien so schnelle und praxisnahe 
Hilfe beim Ausfüllen dieser Vordrucke. 
Die Neuau� age des bvkm-Ratgebers berücksichtigt steuerrecht-
liche Änderungen, die zum 1. Januar 2026 in Kraft getreten sind, 
darunter die Erhöhung des Kinderfreibetrages auf 6.828 Euro 
sowie die Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem 
ersten Entfernungskilometer zur Arbeitsstätte. Gestiegen auf 
12.348 Euro ist im Jahr 2026 zudem der Grundfreibetrag. Abge-
rundet wird der Ratgeber wie immer mit Hinweisen auf wichtige 
Urteile des Bundes� nanzhofs.
Das Steuermerkblatt 2025/2026 steht im Internet unter www.
bvkm.de in der Rubrik „Recht & Ratgeber“ als barrierefreie Ver-
sion zum kostenlosen Download zur Verfügung. 
Gestiegene Krankenkassenbeiträge haben Auswirkungen auf 
die Rente
Zum Januar haben viele Krankenkassen erneut ihren Zusatz-
beitrag für Versicherte erhöht. Ab März fällt die überwiesene 
Rente der davon betroffenen Rentnerinnen und Rentner entspre-
chend geringer aus. Darauf weist die Deutsche Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg (DRV BW) hin. Wie hoch der individuel-
le Zusatzbeitragssatz einer Krankenkasse für ihre Mitglieder 
ausfällt, legt die jeweilige Krankenkasse selbst fest. Wie beim 
regulären Krankenkassenbeitrag übernimmt die DRV für Rentne-
rinnen und Rentner auch beim Zusatzbeitrag die Hälfte der Kos-
ten. Diesen Anteil leitet sie direkt an die jeweilige Krankenkasse 
weiter. 
Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden Krankenver-
sicherungsbeiträge werden Betroffene in der Regel über den 
Kontoauszug ihrer Bank informiert. Erhalten Rentenbeziehende 
einen Zuschuss zu einer freiwilligen Krankenversicherung, führt 
die Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes der Krankenkasse zu 
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einer höheren Zuschusszahlung. Über eine Änderung der Zu-
schusshöhe informiert die DRV BW stets mit einem Bescheid. 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Broschüre Rentner 
und ihre Krankenversicherung“. Diese kann hier heruntergeladen 
werden: www.deutscherentenversicherung.de.

SV/DJK Nordhausen-Zipplingen

Samstag, 4. April 2026 
SG Riesbürg – SV DJK Nordhausen-Zipplingen 
Spielbeginn:
13.30 Uhr II. Mannschaft
15.30 Uhr I. Mannschaft

Kreisliga A II - 21. Spieltag
Samstag, 4. April 2026
FSV Zöbingen – Spfr. Rosenberg
13.30 Uhr Reserve
15.30 Uhr 1. Mannschaft

Obst- und Gartenbauverein
Zipplingen – Wössingen –
Sechtenhausen

Bericht von der Jahreshauptversammlung für das Jahr 2025 
am 13.3.2026
Die Vorsitzende Michaela Engelhart begrüßte alle anwesenden 
Mitglieder sowie Bürgermeister Joas und Ortsvorsteher Schim-
mele. Der KOGV Aalen ließ sich entschuldigen. Sie stellte eine 
satzungsgemäße Einladung über das Amtsblatt fest und teilte mit, 
dass keine Einwände zur Tagesordnung innerhalb der Frist ein-
gegangen sind. 
Nach der Totenehrung berichtete sie über das vergangene Gar-
ten- und Vereinsjahr. Die Kinderaktionen waren immer schnell 
ausgebucht und auch das Gartenfest fand wieder großen Anklang.
Nach den Grußworten von Bürgermeister Joas gab Kassierer 
Robert Hieber einen Einblick in die Vereins� nanzen, danach folgte 
der Bericht der Kassenprüfer Michael Oettle und Adolf Niedermai-
er. Sie bescheinigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassen-
führung. Sie wurden für ein weiteres Jahr bestellt.
Nach einigen Grußworten nahm Ortsvorsteher Schimmele die 
Entlastung der Vorstandschaft vor. Diese wurde einstimmig durch 
die anwesenden Mitglieder erteilt. Bei den anschließenden Wah-
len wurde Michaela Engelhart für weitere 2 Jahre als Vorsitzende 
sowie als weiteres Mitglied in der Vorstandschaft Cornelia Lechner 
für 4 Jahre einstimmig gewählt.
Nach einem Aufruf, sich wieder mehr an der Vereinsarbeit und vor 
allem auch bei den ausgeschriebenen Aktionen zu beteiligen 
sowie die Angebote zu nutzen, erfolgte der Ausblick auf das Ver-
einsjahr 2026. Über die Termine wird im Amtsblatt und über den 
Instagram-Account informiert.
Die Vorsitzende dankte den � eißigen Helfern, die den Vereins-
garten p� egen und die Schalen an der Kirche gießen. Ein Dank 
ging auch an den Sportverein, dessen Vereinsheim als Ausweich-
möglichkeit für die Aktionen genutzt werden kann. Mit einem Dank 
an die Mitglieder der Vorstandschaft und deren Familien schloss 
sie die Jahreshauptversammlung.
Im Anschluss hielt die Kräuterpädagogin Stefanie Meyer einen 
Vortrag zum Thema Frühlingskräuter, deren Aussehen und Ver-
wendung als Heilp� anze oder Küchenkraut.

Folgende Mitglieder wurden geehrt:
10 Jahre
Alexandra Altenburger-Gaugler, Hubert Bawidamann, Bernhard 
Engelhart, Thomas Diebold 

25 Jahre
Matthias Schmid, Andreas Egetemeyer, Michael Baumann sen.

50 Jahre Mitgliedschaft 
Christa Hieber, Martha Joas, Josef Frank

Arbeitseinsatz im Vereinsgarten am Samstag, 11. April 2026
Wir treffen uns am Samstag, 11. April 2026 um 9.00 Uhr im Ver-
einsgarten zu einem Arbeitseinsatz und freuen uns auf eine tat-
kräftige Unterstützung durch Mitglieder und Freunde unseres Ver-
eins, auch „neue Gesichter“ sind willkommen.

Die Vorstandschaft 
des OGV Zipplingen-Wössingen-Sechtenhausen e.V.

Im Verein ist Sport 

am schönsten … 

Mach mit!
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Aus den Nachbargemeinden

Musikverein Dalkingen
Am 9. Mai 2026 kommt „eine kleine dorfMusik“ nach Dalkingen in 
den Musikantenstadl. Die Gruppe steht für frische, moderne Blas-
musik mit Wurzeln in der traditionellen Dorfmusik. Mit viel Leiden-
schaft verbinden die Musikerinnen und Musiker klassische Blas-
musik mit modernen Arrangements, bekannten Melodien und 
schwungvollen Rhythmen. So entsteht ein abwechslungsreiches 
Programm zum Zuhören, Mitwippen und Genießen. Besucher 
dürfen sich auf einen stimmungsvollen Abend voller Musik, Gesel-
ligkeit und bester Unterhaltung freuen. Karten sind im Vorverkauf 
bei Getränke P� tzer (Dalkingen), allen Musikern des MVDs und 
online (www.mv-dalkingen.de) ab 15 € zu erwerben. Für leibliches 
Wohl ist an dem Abend gesorgt. Einlass ist 18.30 Uhr. 

Triales Studium „Holzbau – Projektmanagement/Bauinge-
nieurwesen“ (Biberacher Modell)

Mit Holzbau in deine Zukunft!
Du interessierst dich für den klimafreundlichen Baustoff Holz und 
willst im Holzbau etwas bewegen? Der Studiengang verbindet 
eine duale Zimmererausbildung mit einem Studium im Bauinge-
nieurwesen/Holzbau-Projektmanagement und einen Abschluss 
als Zimmermeister.
Dauer: 5 Jahre und 3 Monate
Abschlüsse: Gesellenbrief, Polier/in, Meisterbrief, Bachelor of En-
gineering
Voraussetzung: Hochschulzugangsberechtigung
Start: September 2026
Bewerbungsschluss: 31. Mai 2026
Jetzt bewerben!
Bildungszentrum Holzbau- Leipzigstraße 21 - 88400 Biberach
Wolfgang Scha� tel, Tel. 07351/44091-55, E-Mail: scha� tel@zaz-bc.de
www.zimmererzentrum.de, www.bzh.onl/bcm.de

Berufsbegleitende Weiterbildung – mit integriertem Hochschul-
zugang! Fachwirt/in im Sozialwesen ab September 2026

Evang. Fachschule für Sozialpädagogik
Die Evangelische Fachschule für Organisation und Führung in 
Schwäbisch Hall lädt Fachkräfte aus der Sozialpädagogik und den 
Gesundheitsberufen (z. B. Erzieher/in, Altenp� eger/in, Heilerzie-
hungsp� eger/in, Krankenschwester und -p� eger) zu einem Infor-
mationsabend ein. Termin: Mittwoch, 15. April 2026, um 18.00 Uhr 
in der Evang. Fachschule für Sozialpädagogik, Komberger Weg 
53 in Schwäbisch Hall.
Vorgestellt wird die berufsbegleitende Weiterbildung zur/zum 
Fachwirt/in für Organisation und Führung mit dem Schwerpunkt 
Sozialwesen. Für die Teilnahme ist eine aktuelle Berufstätigkeit 
nicht erforderlich. Diese staatlich anerkannte Weiterbildung be-
fähigt und berechtigt zur Übernahme von Führungs- und Leitungs-
aufgaben im mittleren Managementbereich der unterschiedlichen 
Arbeitsfelder (z. B. Heim- oder Kindergartenleitung). Der nächste 
Kurs startet im September 2026 – und dann planmäßig erst wie-
der in 2 Jahren. Weitere Auskünfte und persönliche Beratung er-
halten Sie direkt an der Evangelischen Fachschule für Organisa-
tion und Führung unter Tel. (0791) 93060-50/93060-0,
efof@ev-fs.de und unter www.fachschule-hall.de.

Vom Turm zum Tor – Leben am Limes
Am 12. April geht es bereits zum dritten Mal in diesem Jahr mit 
Limes-Cicerone Markus Schmid entlang des Limes in Rainau vom 
Limesturm zum Limestor und wieder retour. Dass römische Ge-
schichte gut verpackt richtig spannend und unterhaltsam sein 
kann, wird Markus Schmid in den gut zwei Stunden der Führung 
mit kurzweiligen Erklärungen unter Beweis stellen. Auf den rund 
sechs Kilometern gibt es bestimmt viel Neues zu erfahren und zu 
entdecken.
Info: Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Parkplatz beim Limesturm bei 
Rainau-Buch. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist bei 
Markus Schmid unter Tel. 0176/78137131 erforderlich.
Weitere Termine sind am 3. Mai, 7. Juni, 6. September und 
4. Oktober jeweils von 14.00 - 16.30 Uhr. Am 1. November und
6. Dezember sind die Führungen schon von 13.30 - 16.00 Uhr.

Ihre Spende hilft! 
drk.de/spenden

Gemeinsam helfen.  
Vor Ort und weltweit.

Hilfe, die  
ankommt.



Scannen + 
Infos erhalten

I H R  STA R K E R
PA RT N E R  I M 

H I L F S M I T T E L B E R E I C H

SANITÄTSHAUS
ORTHOPÄDIETECHNIK

REHATECHNIK   

Telefon: 09081 / 27 90 80
Whatsapp-Service: 09081 / 27 90 888

Hauptsitz: Bachäcker 6 A
86720 Nördlingen-Baldingen

Filiale: Augsburger Str. 19
86720 Nördlingen

Email: info@rehatechnik-schmitz.de
www.rehatechnik-schmitz.de©
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B e s t a t t u n g s i n s t i t u t

Wallerstein · Telefon 0 90 81/7 90 35

Überführungen im In- und Ausland
… mit eigenem Leichenauto
Beratung und Hilfe bei allen Fragen zur
Bestattung und Bestattungsvorsorge
Mobile Kühlung

Tag und Nacht
dienstbereit!

Dem Leben einen
würdigen Abschied

geben.

Dem Leben einen
würdigen Abschied

geben.

Bes attungen
S  empfl e-

Dem Leben einen würdevollen Abschied bereiten.

73497 Tannhausen, Telefon 0 79 64/24 63 und 01 73/8 30 33 30

• Tag und Nacht erreichbar
• Hausbesuche
• Erledigungen aller Formalitäten

BOPFINGEN TEL.: 07362 / 92 10 21
VEILCHENSTR. 24

KRANKENFAHRTEN FÜR ALLE KASSEN,
BESTRAHLUNGSFAHRTEN, 
DIALYSEFAHRTEN,
CHEMOTHERAPIE,
KURIERFAHRTEN

73485 ZÖBINGEN

Fruchtiger Genuss aus unserer Region...
Fruchtiger Genuss aus unserer Region...

Apfel+Orangen+Nektarinen

VC Limonaden

mit Gutschrift    1,20 H

anstatt 8,99 €    nur 7,49 H

ohne Gutschrift  1,70 H

WHIRLPOOLS & SWIM-SPA'S
jeden 1. Sonntag im Monat

unverbindliche Besichtigung
Viva-Aqua GmbH Ellw. – Ferdinand-
Porsche-Str. 3 – von 10.00 - 16.00 Uhr
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– PLATZIERUNGSWÜNSCHE –
WERDEN NACH MÖGLICHKEIT BERÜCKSICHTIGT


